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Die Herrschaft der international geächteten Rassisten.Regimes ... on Südafrika und Rhodesien is( 1976 wie nie zu ... or ins Wan
ken geraten. Ermutigt durch die Siege in M~ambique und Angola nahm der Volkswiderstand in Südafrika, Zimbabwe und Namt
bia e inen gewaltigen Aufschwung, der auch durch die Verbrechen ... on Soweto und Nyazonia oder neokoloniale Manö ... e r wie den 
KJssinge rplan und die Bantustanpolilik nIcht erstickt werden konnte. Denn'weder in Südafrika, Namibia noch in Zimbabwe stehen 
he ute Reformen oder Beteiligungen an de r weißen Minderheitsherrschaft auf der Tagesordnung, sondern die BeSeitigung dteser 
illegalen Regimes und die un ... erzügliche übergabe der Macht an die afrikanische Be ... ölkerungsmehrheit und die Befreiungsbe
wegungen als ihre rechtmäßigen Vertreter. 
Die Frage, wer die authentische n Vertreter der Völker des südlichen Afrika sind, kann nicht nach der jewei ligen Nähe einer 
Gruppe oder Organisation zu dem eigenen ideologischen Standort bemessen werden, sondern die Rechtffiäßigkeit einer Befrei
ungsbewegung bestimmt sich ... orrangig nach ihren historisChen Kampftraditionen, ihrer Programmatik und akt uellen Rolle. Es sind 
dies Charakteristika, welche den Afrikanischen Nationalkl?ngreß ... on Südafrika (ANC), die Südwestafrikanische ,-:olksorgani
sation ... on Namibia (SWAPO) sowie den Afrikanischen Nationalrat (ANC) und die Patriotische Front ... on Zimbabwe als authen
tische Repräsentanten ihrer Völke r ausweisen. Auf sie konzentrieren sich ... on daher auch die einführenden Darstellungen und 
ausgewählten Dokume nte, die ... ornehmlich historische Grundsatzerklärungen und gesellschaftspol it ische Ziel ... orstellungen des 
Volkswide rstandes im südlichen Afrika widergehen. 

Die Parteinahme und Solidarität mit gen Befreiungsbewegungen denüdlichen Afrika geht einher mit der e ntschiedenen Geg
nerschaft gegen die Rassisten-Regimes und stell t uns'heute die Aufgabe, für deren umfassende Isolierung zu wirken. Internationale 
Organisationen wie die Vereinten Natione n odp.r die internationalen Gewerkschaftsverbände r aben. imme r wieder für den "'011-
ständigen Boykott Südafrikas und Rhodesiens ... otiett und ihre fortgesetzte Unterstützung, durch die Westmächte als die eigent
liche Ursache für das Andauern der rassistischen Herrschaft bezeichnet. ' 

Erneut wurde die Bundesrepublik ... on der UN-Voll ... ersammlung im ... ergangenen Jahr aufgrund ihrer " KollabOration mit den 
rassist ischen Regimes im südliche n Afrika" ... erurteilt. 
Die" demokratische Öffentlichkeit in der BRD ist daher aufgeforde rt, ihre Akti ... itäten gegen die politischen, wirtschaftlichen und 
... or allem militärisch-atomaren Geschäfte de r BRD mit den Rassisten zu ... erstärken, um - wie es das Antiimperialistische Solidari
tätskomitee in seinem Aufruf zur Solidarität mit den Völkern des südlichen Afrika formulierte - " für den ... ölligen Boykott der 
Apartheid-Regimes in Pretoria und Salisbury einzutreten, wie er auch in den Beschlüssen der UNO, ~es Internationalen Bundes 
Freier Gewerkschaften (IBFG), des Weltkirehenrates und anderer internationaler Organisatiocen gefordert wird." 
Die Bundesrepublik hat bis heute ihre Unterschrift unte r die Internationale Kon ... ention gegen Aparthe id ... erweigert - als'neues 
Mitglied des UN-Sicherheitsrates muß sie dazu ... eranlaßt werden. 
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ERRATA 

Versehentlich wurde auf den Seiten 9 und 11 in den tJber
schriften die Jahreszahl falsch angegeben . Richtig muß es 
jeweils August 1976 heißen . 



Südafrika 

Die Geschichte des Freiheitskampfes der Völker Südafrikas 
ist eMnso IUllg wie die Geschichte ihrer Unterdrückung und 
Allsbeumng. Zwei Jahre nachdem Großbritannien der weißen 
Minderheit in Siidafriko die Unabhängigkeit verliehen halte 
(1910) , w,,,de /9/2 lIum der Afrikanische Nattona,lkong~ß 

(African National Congress - ANC) von einer K.onferenz 
zahlreicher Stammeshäuptlinge, von Vertretern aus der Ar
beiterklasse und Bauernscflafl sol'tie Inteliektueßlen und 
Künstlern ins Leben gerufen. Von Beg;n" all wurde die Ein
heit aller umikofonüllistischen Kräfte als Richtschnu; der Poli
tik des ANC festgelegt _ ein Konzept, das die Orientü~r/lllg des 
ANC VOll seinen Anfängen als Bürgerredllsbewegung bis zur 
heutigen Fantl als revolllliofläre Befreiungsbewegung bestim
men sollte. Die Kampffonnen des ANC entspracherJ den ge· 
gebenen Bedingungen lind Möglichkeiten: So stützte er sich 
/913 noch auf eine Politik fJer Pelitione". an die brilische 
Krone, die nach wie vor beslimmte Hoheitsrechte iJmehaue, um 
gegen das Landverteillingsgesetz vorgehen zu können, das die 
hewige Landverteilung festlegte. Die rasche Industrialisierung 
Siidafrikas jiihrte ZU einem stärkeren Einfluß der Arbeiter· 
klasse in der ANC.Polilik . Es kam zu einer engen Zu.<;ammen· 
arbeit des ANC mit der afrikanischen GewerkschaflSbewe· 
gllng und der 1921 entstandenen Siidafrikanischen Kommuni· 
stiscllt>n Partei. 
Es gelank dem ANC freilich nicht, die weite" EntreclltWlk 
der nichtweißen Bevölkerlmg Siidafrikas aufwhalten_ die unter 
dem Druck der burischen Nationalisten 1936 zur BeseitiglUlg 
des Stimmrechts für Afrikaner: in der Kapprovinz /filme. In 
den vl'erziger lahren zog der ANC Konsequenzen aus deli ll/. 
tagegetretenen Schwäcllen: die 1943 gebildete Jugendliga 
(Yowh League) des ANC gewann große" Eillfluß auf die Be· 
wegl/ng und orientierte in ihrem Aktionsprogramm VOll 1949 
auf Massenaktionen als Hauptform des Kampfes gegen das 
Rassistenregime gegenüber tlell lIngesichts der Verändenmg 
der . politisclren IJe{lingungen überholten Petitiollell und Iwr 
verbalen Protesten. 
Bereits ll/ Ende des z weiteIl Weltkrieges hatte der Slllrz des 
FaschismllS in EI/ropa IIl1d der Allfschwung deral/fikolonialen 
Beweg/mg Zl! einem Aufschwung der Aktionen der Imter· 
drückten Afrikaner gejiilm. Die Höhepunkte dieser Beweglmg, 
die zu einer gewaltigen Verbreitetlmg der Kamffront und zu· 
gleidl zu ihrer Vereinheidiclrung führte, wlIren der Bergar. 
beiterstreik VOll 1946, Massellstreik.r und Demonstrationen in 
den Jahren tl(lch 1950 und verschiedene Kampagnen, etwa 
/954 der Kampf gegen dllS IJalllu·Eniehungssystem. Al/ch 
brutale RepressiollSmaßnaJmu!1I der siidafrikanischen Regimes 
kOlmten die Kraft dieser Bewegung nicht Qllfllalten. 

Am 26.Juni 1956 verabschiedete der historische Vulkskon
greß in Kliplown die Freiheitsc:harta als GrundsalZPr<Jgramm 
des nationalen Befreiungskampfes in Siidafrika. Die 2800 De· 
legiertell repräsentierten verschiedenste" Bevöllt.enmgsgmppen 
und soziale Klassen bzw. Schichten; sie I'ertraten den ANC. den 
afrikanischen GewerkschaflSverband SACTU, die Organiso· 
tionen der indischen Bevölkefllngsgnlppe und der Misdl· 
lingsbevölkerulIg, SAfC lind CPC, lind den Kongreß der 
Demokraten , eil/e Organisation fortsclrrittlicher Weißer, die 
sich dem Freiheitskmnpf tmschlossell. 
Eine kleine ANC-Gruppe, die llllter dem Namen Pal/afrika· 
n ischer Kongreß (PAC) eine Gegcnorgflllisarioll bildete, spal
tele sich 1958 vom ANC Ilb. weil sie alls ultmlinken und teils 
l/llch rassistisdu!II Motiven die Bündnispolitik lind Strategie 
des ANC "icht akzeptieren wollte. Politisch ist der PAC -nicht 

zuletzt, weil seine Führung mit Agenten durchsetzt ist - ohne 
größeren Einfluß geblieben. Obwohl die politischePolizei den 
ANC versclrärfr verfolgte, nahm dessen Aktivität zu: Zahl· 
reiche BoykOftaklionen IUld Streiks folgten in den spoten 5eNr 
Jahren. Für /960 rief der ANC zU einer mossiven landes
weiten Kampfaktioll gegen die Paßgesetze auf, die QJII 31. Män 
beginnen sollte. Doch der PAC rief daraufhin zu einer Aktion 

allf, die 10 Tage vorher beginnen sollte. Diese vom PAC ver· 
anstaltete Demonstration wurde VOI/ der rassistischen Polizei 
in Sharpevifle zusammenge.fchossen. Kurz darauf wurden 
PAC und ANC der fü r den 28. März mit Erfolg zu einem 
"atiol/alen Streik fiir die Opfer des Sharpevi/le· Massakers au/
gerufen hatte, verboten. 

Es folgte eint! gnadenlose Unterttrüc:kungskampagne des 
Minderhe itsregimes. /964 gelang es ihm, fast die gesamte 
ANC-Fiihrllng zu verhafteIl ul/d im sogenannten Rivonio·Pro· 
zeß ihre Mitglieder, darunter (len Vorsitzenden Nelson Mall· 
dela, zu lallgen Haftstrafen ZIl verurteilen. Zwar hatte der ANC 
1961 mit {lfIr Bildung einer bewaffneten Organisation, 
UmkhOIllO We Sizwe (Speer des Volkes ), begonnen, doch 
Illegalität lind Terror hatten jiir einige Jahre einen Riickgallg 
der Bewegung zur Folge. Denlloch kam der Widerstand nie· 
mals völlig zum Erliegen. 

ZlIm Teil entstanden neue Urganisationen, in denen Yielfac:h 
ANC·Mitglieder aktiv waren. Dazu zählenllamentlich die Or
ganisatiOllen der .. 81ack Consciousness'··8ewegung wie SASO 
lIl1d BPe, die .,schwarzes SelbbstliewlIßtsein" propagieren Imd 
legale Aktionen zur Orgonisierlmg von Afrikanern lind zur 
Herausbild/lllg ihres 8ewußlSe;,u durch/fihren. Allerdings sind 
in der SASO (Sol/lh African SlIIdenu' Movement- Bewegung 
Südafrikanischer Swdemell) wie der BPC (Block People's 
COlII'ention - Schwaru Volksversammlung) auch Tendenzen 
zum engstimigen schwtlrzen Nationalismus verbreitet, der jede 
Zusammenarbeit auch mit revollllionären Indem oder Weißen 
ablehm, deli Klassenchafllkter des Kampfes in Siidafrika be· 
streitel unil durdl rassische Ideologien ersetzt _ Tendenzen, 
die auch die Politik des PAC weitestgehend bestimmen. Deli· 
noch spieleIl diese Gmppen im Allfsclrwung des Befreiungs· 
kampfes seit Beginn der 70er Jahre lind wrnal seit deli Siegen 
der Völker Angohls 1II/(1 Mo(ambiques eine bedeutende Rolle 
neben dem ANC. Den durch diese historischen Siege verän· 
derten Be{lingungell tmg der ANC mit einer Erklärung Rech· 
fIImg, die er lm Män 1975 allf einer Tagung in Morogoro, 
Tansania, \lerfaßte. 
Gerade in den Kämpfen der letzten Zeit, die mit den Protest· 
aktionen der Sclrüler von Soweto begollnen hatten, erwies sich 
die politische lmd orgallisatorische Stärke des ANC von neuem, 
als 80 % der lIfrikanischen Arbeiter im Johallnesburger Rand· 
Gebiet Ende AugUSt J 976 deli vm ANC ausgenlfenen Streik 
befolgten. Die revolmionäre Entwicklung i" Südafrika hai em 
neues, entscheidendes Stadium erreicht, in dem der Stun des 
kolonialistiscllt!n Rassistenregimes möglich geworden ist _ ein 
Umstand, der allch in dem Aufruf des ANC-Prä5identen 
Oliver Tambo vom 26. A/lgust 1976 zum Allsdmck kommt. 
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Afrikanischer Nationalkongreß [ANCJ 

Siidafrikas - Juni 1955 
Wir, das Volk von Südafrika, erklären vor unsereR! Land tmd 
der Welt: 

Südafrika gehört allen , die darin leben, Schwarzen und Wei
ßen; und keine Regierung kann sich als rechtmäß'ig betrach
ten, solange ihr Mandat nicht auf dem Willen des Volkes be
ruht ; 
unser Volk ist seiner angestammten Rechte auf Land, Frei
heit und Frieden durch ein Regierungssyslcm bernubt wor
den, das auf Ungerechtigkeit und Ungleichheit benlhtj 
unser Land wird niemals erblühen noch frei sein, solange nicht 
alle seine Bewohner brüderlich zusammenleben und gleiche 
Rechte und Möglichkeiten genießen ; 
nur e in demokratischer Staat, der sich auf den Wille:n des Vol
kes gründet, kann allen ihre unveräußerlichen Rechte ohne 
Unterscheidung nach Hautfarbe, Rasse, Geschl.echt oder 
Glauben garantieren. 
Deshalb beschließen wir, das Volk von Südafrika, Schwarze 
und Weiße gemeinsam, gleichermaßen Landsleute, und Brü
der, diese Freiheitscharta. 
Wir verpflichten uns, gemeinsam danach z.u streben und we
der Kraft noch Mühe zu scheuen, bis die- hier dargelegten 
demokratischen Veränderungen verwirklicht sind. 

Das Volk soU regieren! 

Jeder Mann und jede Frau sollen das Recht haben :m wählen, 
Kandidaten für alle gesetzgebenden KörpersChaften aufzu
stellen und selbst für diese Organe zu kandidieren. 
Alle sollen das Recht haben, an der Verwallung des Landes 
teilzunehmen. 
Alle Menschen sollen, gleich welcher Rasse, Hautfarbe oder 
welchen Geschlechts, die gleichen Rechte haben. 
Alle Organ.e der Minderheitsregierung, Be ratungsausschüsse, 
Räte und Behörden, sollen durch demokratische Selbstver
waltungsorgane ersetzt werden. 

AUe nationalen Gruppen soUen die gleimen Redlte 
haben! 

Alle nationalen Gruppen und Rassen sollen in den Institu
tionen des Staates, vor Gericht und in den SchUlIen einen 
gleichberechtigten Status einnehmen. 
Alle Menschen sollen das Recht haben, ihre eigene Sprache 
zu sprechen und ihre eigenen Volkskulturen und Bräuche zu 
pflegen. 
Alle nationalen Gruppen sollen durch Gesetz gegen Beleidi
gungen ihrer Rasse und ihres Nationalstolzes geschützt wer
den. 

Die Propagierung und Praktizierung nationalistischer, rassi
stischer oder auf der Hautfarbe begründeter Diskriminierung 
und Geringschätzung wird als Verbrechen bestraft. 
Alle Apartheidgesetze und -praktiken sollen beseiti!:t werden. 

Das Volk soU am Reidltum des Landes teilhabe~D! 

Der nationale Reichtum unseres Landes, das Erbe :aller Süd
afrikaner, soll dem Volk zurückgegeben werden. 
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ANC-Mlivls.en bel einem Mee/lnQ ,g~g 

Die Bodenschätze, die Banken und die Monopolindustrie 
sollen in den Besitz des ganzen Volkes übergehen. 
Alle anderen Industrie- und Handelsunternehmen sollen im 
Interesse des Gemeinwohls kontrolliert werden. 
Alle ~enschen sollen das gleiche Recht haben, Handel zu 
treiben, wo sie es wünschen, einem Gewerbe nachzugehen 
und jedes Handwerk und jeden Beruf frei zu ergreifen. 

Das Land soU unter die verteilt werden, die es bebauen! 

Beschränkungen des Bodenbesitzes aufgrund von Rassenzu
gehörigkeit sollen aufgehoben und aller Grund und Boden 
unter die aufgeteilt werden, die ihn bebauen, wn Hungers
nöte zu vermeiden und die Landlosigkeit zu beenden . 
Der Staat soll den Bauern mit Arbeitsgeräten, Saatgut, Trak
toren und durch die Anlegung von Deichen helfen, den Bo
den zu erhalten und die Landbevölkerung unterstützen. 
Freizügigkeit soll allen, die auf dem Lande arbeiten, gewährt 
werden. 
Alle sollen das Recht haben, Land dort zu besitzen, wo sie es 
wünschen. 
Niemand so ll seines Viehs beraubt werden. Zwangsarbeit und 
Gefangnisfarmen sollen abgeschafft werden. 



Alle JOllen vor dem Gesetz Ileich sein! 

Niemand soll ohne cin ordentliches Gerichtsverfahren inhaf
tiert, deportiert oder mit Aufenthaltsbeschränkungen belegt 
werden. 
Niemand soll auf Anordnung irgendeines Regierungsbeam
ten hin verurteilt werden. 
Die Gerichte sollen sich aus Repräsentanten des ganzen Vol
kes zusammensetzen . 
Haftstrafen sollen nur bei ernsten Verbrechen gegen das Volk 
verhängt werden und Umerziehung, nicht Vergeltung zum 
Ziel haben. 
Polizei und Armee sollen :zu &leichen Bedingungen zugäng
lich und sie sollen HeUer und Beschützer des Volkes sein . 
Alle Gesetze, die auf Diskriminierungen der Rasse, der Haut
farbe oder des G laubens basieren, sollen für ungültig erklärt 
werden . 

Das Gesctz soll allen das Recht auf Meinungs-, Organisa
tions-, Versammlungs- und Pressefreiheit sowie die Freiheit 
der Predigt, des Goltesdienstes und der Erziehung der Kinder 
gewähren . 
Die Unverletzlichkeit der Wohnung gegen polizeiliche Durch
suchung soll durch Gesetz garantiert werden . 
Alle sollen das Redlt haben. ohne Einschränkungen zwischen 
Land und Stadt, von Provinz zu Provinz und von Südafrika 
ins Ausland zu reisen. 
Paßgesetze, Aufenthaltsgenehmigungen und alle anderen 
Gesetze, die diese Freiheiten einschränken, sollen abgeschafft 
werden. 

Alle, die arbeiten, sollen nach freiem Willen Gewerkschaf
ten bilden, Funktionäre wählen und Tarifverträge mit den 
Unternehmern schließen können. 
Der Staat soll für jedermann das Recht auf Arbeit und die 
Pflicht zu r Arbeit sowie das Recht auf volle Arbeitslosen
unterstützung anerkennen. 
Männer und Frauen aller Rassen sollen gleichen Lohn fü r 
gleiche Arbeit erhalten. 
Die 4O-Stunden-Woche soll eingefühn werden; ebenso ein 
einheitlicher Mindestlohn, bezahller Jahresurlaub, Kranken
urlaub für alle Arbeiter und für alle arbeitenden Mütter ein 
Schwangerschaftsurl aub bei voller Bezahlung. 
Bergarbeiter, Hausangestell te, Fanmubeiter und VerwaJ
tungsbeamte sollen dieselben Rechte wie alle anderen haben, 
die arbeiten. 
Kinderarbeit , Kascrnierung von Arbeitern, das .. tot-System" 1 
und die Kontraktarbeit sollen abgeschafft werden. 

D~ Tü~n zu BildultK ud Kultur 
sollen leöffnet werden! 

Die Regierung soll im Inte resse der Bereicherung unseres 
kulturellen Lebens nationale Begabungen entdecken, ent
wickeln und fordern . 
Alle Kulturschätzc der Menschheit sollen allen durch den un
gehinderten Austausch von Büchern, Ideen und Kontakt mit 
andern Ländern zugänglich sein. 
Das Ziel der Erziehung soll sein, die Jugend :zur Liebe :zu 
ihrem Volk und seiner Kultur, zur Achtung der Menschen, 
der Freiheit und des Friedens zu erziehen. 
Schulbildung soll für alle Kinder kostenlos, obligalOrisch, 
umfassend und gleich sein. 

Höhere Scbulbildung und Berufsausbildung sollen allen mit 
Hilre staat licher Zuschüsse und Stipendien nach dem lei
stungsprinzip zugänglich sein. Das Analphabetentum unter 
Erwachsenen soll durch einen umfassenden, staatlichen Bil
dungsplan überwunden werden. 
Die Lehrer sollen die gleicheri Rechte wie alle anderen Bür
ger genießen. 
Rassen.schranken im kulturellen Leben, im Sport und im Er
ziehungswesen sollen beseitigt werden. 

WolulIlJllen, Sic:berhett und WohJstaad 101m 
JelCUffea werlkn! 

Jeder Mensch soll das Recht auf freie Wahl des Wohnortes, 
auf mensche nwürdige Unterkunft haben sowie das Recht, mit 
der Familie in Wohlstand und sozialer Sicherheit:zu leben. 
Ungenutzter Wohnraum soll:zur Verfügung gestellt werden. 
Mieten und Preise sollen gesenkt werden, Lebensmittel reich
lich vorhanden sein, niemand soll hungern. 
Ein System sfaatliche r GesundheilSvorsorge soll geschaffen 
werden. 
Kostenlose ärztliche Versorgung und Krankenhausbehand. 
lung sollen allen gewährt werden. Besondere Fürsorge soU 
den Mütte rn und Kleinkindern gelten . 
Die Slums sollen abgerissen und neue Wohnviertel erbaut 
werden, die über ausreichende Verkehrsverbindungen, Stra
ßen, Stromversorgung, Spielplätze, Kinderkrippewund soziale 
Einrichtungen verfügen. 
Der A lten, Waisen, Invaliden und Kranken soU sK:h der Staat 
annehmen. 
Alle sollen Anspruch auf Freizeit, Entspannung und Erho
Jung haben. 
Es soll keine eingezäunten Gebiete und Gettos mehr ge_ 
ben. 
Gesetze, d ie Familien zwingen, getrennt zu leben, sollen auf· 
gehoben werden. 

Südafrika soll ein vollkommen unabhängiger Staat sein, der 
die Rechte und die Souveränität anderer Staaten respektiert. 
Südafrika soll einen Beitrag zur Erhaltung des Weltfriedens 
und zur Beilegung inte rnationaler Konflikte auf dem Ver
handlungswege und nicht durch Kriege leisten. 
Frieden und Freundschaft zwischen allen Südafrikanem sol· 
len durch die Respektierung gle icher Rechte und Mö&lidJ
keiten sowie des gleichberechtigten Status aller gesidJert 
werden . 
Die Bewohner der Protektorate - Basutoland, Betschuana
land, Swaziland - sollen in Freiheit selbst über ihre Zukunh 
entscheiden . 
Das Recht a ller Völker Afrikas auf Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung soll anerkannt werden und ctie GrundJage 
für eine enge Zusammenarbeit bilden. 
Alle, die ihr Volk und ihr Land lieben, mägen gemeinsam mit 
uns bekennen: 

.. Für diese Freibeiten wollen wir Seite .. Seke DDler LebftI 
lang kämpfen, bis wir UftSft'e Freihei. enuacea Uben." 

(Que lle : Forward 10 Freedom. Stralegy, Tactics and J'ro. 
gramme o( the African National Congress of South Alrica, 
Tansania, o. J .) 

1) ~ach diesc;m Systet:n erhalten Farmarbeiler eißen Teil ihres I..obns 
tn Form eines besllmmten Quantwns tchIcdIten Weinet., was DU 
Untervabung ihrer Gesundheit und ihres Widersundswillem JC
dachtl5l. 
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Afrikanischer Nati_lIcoogreß [ANel 

Deldaratilll VIII Mor.ro - März 1975 
I. F1I.odamntale Ve:riiDdtrungt:ft im sädlidlen: Afrika 

Von neuern sind die Augen der Welt auf Südafrika gerich. 
tet. In der gesamten Weltöffentlichkeit steht erneut das 
Thema der Vernichtung des verbrecherischen Apartheid
Regimes zur Debatte:. Es bleibt dies ein Hauptbestandlcil 
des weltweiten Kampfes gegen Rassismus, Kolonialismus 
und Faschismus. "Es bleibt von enlSCheidender Bedeutung 
für die Arbeit und das Fortbestehen der Organisation für 
Afrikanische Einheit (OAU) selbst. 

Von jeher war unser Volk überzeugt, daß der vereinte An
sturm der UI1S verbrüderten Befreiungsbewegungen in Mo-. 
~ambique , Angola, Guinea-Bissao und Sao Torne und Prin
cipe - ~it der Unterstützung der OAU und der übrigen fort
schrittlichen Menschheit - schließlich zur Vernichtung des 
portugiesischen Kolonialismus führen würde. 
Der Afrikanische Nalionalkongreß (ANC) ist davon über
zeugt, daß nunmehr der Augenblick gekommen ist, alle Kräf
te in Afrika wie in der ganzen Welt zu mobilisieren und die 
Erfolge der Völker der früheren portugiesischen Kolonien 
durch einen massierten und konzentrierten Angriff auf das 
Regime in Pretoria zu krönen. 

1. Im 5iidIidlm Afrika ist eine neue Lage eabbDdeD. 

Der portugiesische Kolonialismus ist zusammengebrochen -
dank der heroischen Schlachten, die in brüderlicher Solida
rität von unseren Brüdern in M~bique, Angola und 
Guinea-Bissao sowie den demokratische n Kräften in Por
tugal rtl1J der Unterstützung der gesamten freiheitsliebenden 
Menschheit geschlagen wurden, namentlich der benachbarten 
unabhängigen afrikanischen Frontstaaten. Der Befreiungs
kampf in Namibia und Zimbabwe hat neue Höhepunkte 
erreicht. In Südafrika selbst hat die Auseinandersetzung 
zwisChen den Unterdrückten und den Unterdrückern die 
schärfste ZuspilZUng seit einem Jahrzehnt erfahren. 

2. Die neue Lage im südlichen Afrika ist infolgedessen durt:h 
das Hervortreten von Bedingungen gekennzeichnet, die nicht 
nur den Übergang der Initiative in unsere Händ~günsti
gen, sondern danach verlangen, daß der Afrikanische Naüo
nalkongreB, die gesamte BefIeiung5bewegung sowie alle 
unterdrückten Menschen in diesem lande die lnitbtive zur 
Eroberung der Milcht erpeifen. 

3. Der WetdaaperiaHsm~ geführt von den USA, bat 8idI 
ZWIMIIIHD mit sebtem liidafrikaa.isdten Vorpostea auf ... 
Sitadon griindIith aDel mit cro&~ Sorgfalt vorbeftitet. Sie 
sind zu dem Ergebnis gekommen, daß das weiße Minder
heitsregime zum unverlÜgJichen Untergang verurteilt ist, 
sofern sie nicht die Initiative zurückerobern. Davon ausge
hend hat der Feind bereits Schritte unternommen, die ihn 
in die Lage versetzen sollen, weiterhin allein das Recht und 
·die Macht zur Bestimqlung des Inhalts, der Richtung und 
des Tempos der Veränderung im südlimen Afrika zu behaup
ten. 

4. Die Geschwindigkeit des Vormarsches d'er 'afrikanischen 
Revolution ist von diesem konterrevolutionären Manöver 
bedroht. Die Errungenschaften dieser Revolution selbst, die 

~i~~~n ;~~::O~~~~ed~!:=::ti.gb~ri:I:.!=e~:~~ 
cIa8 aDe Kräfte innerhalb Südafrikas wie in der gesamten 
Welt, die für die Vel'BkIItuat: der Apartheid kiimpfea, Ihre 
EWteit stärt.ea und gemeinsam ihre Offensive gegen das 

I 

südafrikanische weiße Minderheitsregirne verdoppeln und 
verdreüachen . 

S. Du Jiid&frltanhC'he R&wIiIIeD~Rep.se betreibt eine puB
UJdeIte ac.mp.pe :mr AafbeNe ... seines ImlIU UDd 
~ Presdca auf internationaler Ebene. Es \lfltemilMlt 
den Versuch, sich selbst als einen Förderer fonschrittlichen 
Wandels in Südafrika und im südlichen Afrika darzustellen. 
Es bemüht sich die Weh glauben zu machen, daB es ein na
türlicher Fre und der Völker des afrikanischen Kontinents 
sei. 

6. Indes läßt die Veränderung des Kräfteverhältnisses im 
südlichen Afrika keiDe ÄDdenmlln der Natur des JÜdalrika
Uidten Rassistetl~Repaes erkennen. Es bleibt fa5daidisch, 
rusktkch und kolonialistiKh. Es setzt unverändert eine Poli
tik fort : 
• extremer nationaler Unterdrückung der schwarzen Be

völkerung; 
• der Oberausbeutung der schwanen arbeitenden Menschen 

und der Konzentrierung des nationalen Reichtums in den 
Händen der weißen Minderheit ; 

• der U~terdrückung der nationalen Befreiungsbewegung 
.um jeden Preis; sowie 

• der Beherrschung des unabhängigen Afrika durch die 
Anwendung neokolonialistisch~r Mittel und Methoden. 

7. Die Veränderung des Kräfteverhältnisses im südlichen 
Afrika hat das Vorster-Regime ·veranlaßt. seinen eisernen 
Würgegriff um das kämptende Volk unseres Landes zu ver
stärken. Im laufenden Finanzjahr hat das rassistische Süd
afrika seine Militärauspbea verdoppelt. Gleichzeitig fahn 
es fort , seine Schar von Terroristen, Mördern und Saboteu
ren, die im Büro für Staatssicherheit (BOSS) organisiert sind, 
zu verstärken. Bereits in der jüngeren Vergangenheit hat 
BOSS Operationen durchgeführt, deren Ergebnisse Morde 
an Arbeitern im Lande und an Kämpfern der Befreiungs
bewegtißg inner- wie auBerhalb Südafrikas waren. Heute wer
den schwarze Kämpfer in südafrikanischen Gefängnissen 
festge.halten allein aus dem Grund, daß sie ihre Solidarität 
mit dem Volk von M~bique unter der Führung der FRE
LIMO ausdrückten. 

8. Die Verände rng des Kräfteverhältnisses hat das faschisti
seht Regime ·auch dazu gezwungen, sein Ibntustan-Pro
pamm der sogenannten getrennten Entwicklung zu inten
sivieren. Es ist bemüht, diese Balkanisierung unseres lan
des in nach Rassen und Stämmen fttlre nnte Krale mit den 
ehrbaren Begriffen "nationale Selbstbestimmung" und .. Unab
hängigkeit" zu kasch!eren. Auf diese Weise versucht es, die 
fortgesetzte koloniale Beherrschung des schwarzen Volkes 
in Südafrika zu rechtfertigen. Die Vertreter dieses konter· 
revolutionäre n Programms werden in wachsendem Ausmaß 
dazu eingesetzt, den Wall der Isolierung zu durchbrechen, 
der' auf so wirkungsvolle Weise zur Schwächung des Ras
sistenregimes beigetragen hat . 

9. Der Feind hat darüber hinaus zugleich auf ein Programm 
zurückgegriffen, das er sich in den Jahren zu eigen machte, 
in denen Afrika seine Unabhängigkeit erlangte. Dies war 
ein Programm der RekolonialiJlel'1lDl Afrikas, das sowohl 
auf der Androhung von Gewalt wie dem tatsächlichen Ge
brauch von Gewalt gegen das unabhängige Afrika basierte, 



Inha/Uener ..(Ne-Führer N. MondeJa 

als auch auf ökonomischen Bestechungsversuchen der 
unabhängigen afrikanischen Staaten, finanzien aus den ge
waltigen Reserven, die mit dem Sch~eiß der Arbeit des 
schwarzen Vo lkes von Südafrika aufgehäuft wurden. 

10. Dieser vielseitigen Offensive des südafrikanischen kolo
nialistischen Regimes und seiner imperialistischen Verb~
deten zu erliegen, das kolonialistische Regime Südafrikas 
in die Mitte des antikolonialen Afrika aufzunehmen, die 
authentische Führung des schwarzen Vo lkes von Südafrika 
durch die Bantustan-Statthalter des Rassistenregimes zu er
setzen - dies wären Zekhen eineT aktiven Kollaboration 
mit der Konterrevolution, gerichtet gegen die Interessen der 
Vö lker Afrikas im ganzen. 

11. Auch in der gegenwänigen Periode müssen wir sehen, 
wie einige unabbäIllile afrikubche Stuten eine führende 
Rolle bei der Veneidigung dessen spielen, was auf eine Ko lla
boration mit der Konterrevolution hinausläuft. 

12. Unter Mißachtung ihrer moralischen und politischen 
Verpflichtungen reißen sich diese OAU-Mitgliedst&aten 
geradezu darum, dlplonutisdle, politisdIe ud wirtsc:baft
lidte VerbiDcluaren mit dem KokMtialretime 'Siidafriku an
zuknüpfen und zu festigen . 

13. Ihren eigenen EntSCheidungen wie den Lehren aus den 
Erfahrungen des afrikanischen Kontinents zuwiderhandelnd, 
haben sich diese OAU-Mitgliedstaaten mit dem Rassisten
regime auf ein Programm eingelassen, das afrikanische Volk 
Südafrikas in Stammesgruppen zu zersplittern. Diesem Zweck 
dienen fongesetzte Koniakte zwbdten diesen Regierungen 
des unabhängicen Afrika WId den Bantustan-Fiiltrem. 

14. Gleichfalls in Zuwiderhandlung ihrer eigenen Entschlies
sungen setzen .... diese Mit&lled:stuten der OAU bei der 
LösuD& des Siidafrib-ProbIems an dk! SteHe cIeT a.tbenti
KbeII Führer unseres V~es - MandeIA. SIsuIu, Mbeki, 
Tambo und andere. 

Bewußt oder unbewußt machen sie damit gemeinsame Sache 
in einem Manöver, dessen Ziel .es ist, die Organisation zur 
Bedeutungslosigke it zu veruneilen und zu zerstören, an deren 
Spitze diese Patrioten stehen, nämlich des Afrikanischen 
Nationalkongresses - einer Organisation, die jederzeit die 
Chana der OAU veneidigt hat und weiterhin verteidigt, 
d ie selbst an der Gründung d.er OAU teilnahm, als diese 
ihre Absicht erkläne, den Kampf gegen Rassismus, Kolo
nialismus, Neokolo nialismus und lmperialismus aufzuneh
men. 

15. Diese Aktivitäten ba,ben zur StiidnlDg der imperialisti
sc:hen Kriiffe beigt!tngen, die sich 50 lange bemüht ~ 
die I5olllion des AplU1heids-SücWriIuI zu übenriDdea. Sie 
waren 'zu Diensten, den Kräften der internationalen Reak· 
tion die Türen ZU öffnen, so daß diese mit noch gröBerer 
Energie ihr strategisches Ziel verfolgen können, Südafrika 
als. ein Sprungbrett für die Re kolonisierung Afrikas aus
zubauen. 

16. Auf dem Spie l steht die Zukunft des gesamten afrika
nischen Kontinents als e ines Kontinents, der für seine völlige 
Befreiung kämpft, eines Kontinents, der darum kämpft, 
seine Unabhängigkeit zu festigen und den Aufstieg der Volks
massen zu gewährleisten. Der südafriluuti5c:be und der Welt· , 
imperialismus betrelMn ein gigantisches Manöver, den Vor· 
manch der Freiheit in Afrika zurückzuwerfen. Diese Lage 
verlangt mich unverzüglichem, entschiedenem und primi
pienfestem Vorgehen durch den Afrikanischen Nationalkon
greß, die OAU, die UNO und die~ weltweite Solidaritäts· 
bewegung mit unsere m kämpfenden Volk, um die Gqea
offeosive des Feindes .....u&ventäDdlich zurVdmrvh ..... 

Wir forden! die OAU und die internationale GemeinsdWt 
auf: 
• Die ko rrekte Haltung der OAU und der Vereinten Na· 

tione n zu bestätigen, daß der Afrikaaisc:be Natioaalkoa
Jft8 von Süd afrika als ein authentischer Vertreter des 
kämpfende n Volkes in unserem Lande anerkannt ist und 
als Spredter des südlfribai5lbell Volkes ~t; 

• die VerurteUung und Zurückweisung der Bantastaapoli
tik durch die OAU zu bestätigen, einer Politik, d ie mit 
dem Ziel entworfen wurde, unser Mutterland aufzuspal
ten, die OAU zu zerbrechen, .die Befreiungsbewegung 
zu isolie ren und zu zerstören sowie das Pretoria-Regime 
zu rechtfertigen ;\ 

• ihr Festha lten an der totalen diplomatischen, politiSChen, 
ö konomischen, kulturellen und militärischen bolier:ung 
des Pretoria-Regimes zu bestätigen und alle Mitglieds· 
länder aufzufordern, von jedweden derartigen Kontakten 
Abstand zu nehmen; 

• die Aaerkennuul der Lqitimitiit des bew.ffDelen Kampfes 
zu bestätigen und alle Mitgliedstaaten aufzufordern, keine 
Mühe zu scheue n, die Schlagkraft unserer Befreiungsbe
wegung bei ihrem Kampf um die Macht in Südafrika zu 
erhöhen ; 

• das Pretoria.Recfme als ein Ergebnis der kolonialep Er
oberung zu bezeichnen, dessen Unabhängigkeit, Souverä
nität und Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen eine 
Verletzung der Prinzipien darstellt, die in der Chana der 
Vere inten Nationen niedergelegt sind, und alle Mitglied
staaten aufzufordern, ihre Bemiihungen um seinen UDVCf

zii&lichen AussdIlu8 aus den Vereinten Natiaea zu ver· 
stärken. 

DER AFRIKAN ISCHE N.Ä.1l0NALKONGRESS 
ERKLÄRT SEINE FESTE ENTSCHLOSSENHEIT, DEN 
BEWAFFNETEN KAMPF Bis ZUM ENDGÜLTIGEN 
SIEG FORTZUSETZEN. 

(Que lle : Sechaba, London, Nr. 5IMai 1975:) 
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Botschaft VIII Oliver rambo - August 1976 

Die der 
Die Zeit für verstärkte Massenaktionen gegen die rassisti
sche Struktur in unserem land ist angebrochen. Die helden
baften JugeDdlkhen und Musen in unserem Land haben 
sieb gegen brutale Massaker erhoben. Sie trotzten den Poli
zeikugeln in einer anhaltenden Offensive gegen Unterdriik
kung, Ausbeutung und rassistische Demütigung, für poli
tische und wirtschaftliche Macht, rur Menschenwürde in 
einem Südafrika, das sich aus den Fesseln der weißen Min
derheitsherrschaft befreit hat. Sie haben viele greifbare in
strumente und Symbole dieser Herrschaft angegriffen. 

Demonstrationen und Formen des Widerstandes in Sowcto 
und anderen Teilen des Landes sind daher keine Krawalle 
asozialer Elemenre, sondern Befreiungsschläge eines unler
drückten Volkes; keine vorübergehenden Unruhesliftungen 
abenteuerlicher und fehlgeleiteter Schüler, sondern Bestand· 
teil des nicht zu unterdrückenden BefTeiungskampfes unseres 
Volkes. Unsere Jugend hat nun diesen Kampf auf neue Höben 
getrieben. Sie hat unsere Revolution bereichert. Der Kampf 
geht weiter. 

Jetzt kann es kein Zurück mehr geben. 'Die Offensive muß 
erweitert, vertieft und verallgemeinert werden, so daß das 
ganze Land, jeder Teil unseres Volkes, alle sozialen Gruppen, 
mit denen wir das gemeinsame Ziel eines nicht-rassistischen 
demoltratisdten Südafrib verfolgen, davon erlaßt werden. 
Durch anhallende, verstärkte und vem;:härfte Angriffe auf 
den weißen MachtaRparat müssen umgehend neue Fronten 
der Aktion gegen den gemeinsamen Feind eröffnet werden. 

Vorster darf keine Ruhe fmden. Die RoHe der Arbeiter in 
diesem Kampf ist von grundJegender Bedeutung. Der ANC 
begrüßt den dreitägigen Streik der militanten schwarzen 
Arbeiter von Soweto . Er stellt einen machtvoUen Scblag 
gegen den Rassismus dar, e~e Demonstration der Macht 
und eine angemessene Huldigung der tapferen Märtyrer der 
verga,ngenen zwei Monate. 
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Wir warnen die Unternehmer vor Repressaijen gegen die 
Arbeiter von Soweto - sei es durch Entlassungen oder 
dadurch, daß sie auch nur den geringsten Teil ihres mageren 
Wochenlohnes einbehalten mit der Begründung, sie seien 
in den Streiktagen der Arbeitsstelle ferngeblieben. 
Wir fordern die Arbeiter in den restlichen Landesteilen auf, 
aktiv zu werden und ihre organisierte Kraft in nationalen 
Arbeitsve rweigerungen und anderen Protestformen zu de
monstrieren. Die vereinte Kraft der Arbeit ist unüberwind
lich. 
Die Zeit, endlich das konterrevolutionäre Bantustanpro
gramm des Apartheidregimes zu begraben, ist nun gekom
men. Die Massen unseres Volkes in den Bantustan-Reser
vaten müssen sich den allgemeinen Protesten anschließen. 

Das Regime und all seine Verbündeten können die vereinte 
Macht der Arbeiter, der Jugend und der Landbevölkerung 
nicht besiegen. 1976 ist und rauB das Jahr der Entscheidung 
sein. 

Amandla Malta! 
Alle Macht dem Volk! 

(Quelle: Infonnationsblall des ANC Südafrika, London , 
26.8. 1976) 



Namibia 

Einleibllg 
1975 gzlang es der SWAPO, die namibischen Oppositions
gruppierungen IInter ih rer Fühfllng in der Nationalversamm
lung von Namibia (Namibian Na/ional Convention) zusam
menzufassen, die sich gegen die Manöver Siidafrikas aus
sprach, seine HerrscllO/l aufrecht zu erhalten. Allf wieder
holte Fo rderungen der UNO, Namibia in die Unabhängig
keit zu entlassen, umwarfe/e P,eto,ia mit der At'I"angierung 
der sogenannten " TurnhalJen"-Konjerenz, bei der Vertreter 
der weißen Minderheit und die \Ion Pretoria besof .. Jeten afri
kanischen 5wmmeshäuptlinge r:;inen dem Rassi~tenregime 
genehmen "Unabhängigkeilsl'orschlag" ausarbeiten sol/te. 

Seine wahren Absichten - die Ausschaltung der konsequen· 
ten Unabhüngigkeitsbewegung - demonstrierte Pretoria in
dessen durch verschärften Terror gegen die SWAPO und die 
Militarisierung des Landes. Den von der "Turnhaflen"- Kon
ferenz. im August 1976 unterbreiteten Plan, Namibia am 3/. 
/ 2. 1978 für "unabhängig" ZU erklären, lehnte daher die 
SWAPO ebenso wie die UNO und die Organisatim.J für Afri
kanische Einheit (DA U) ab. Zusätzlich begünstigt durch den 
Sieg des angolanischen Volkes im. Frühjahr /976 il1tensil'ier
le die S WAPO ih ren bewaffneten Kampf. 

Neueinschätzung in Lusaka 

Unter diesen veränderten Bedingungen nahm die S WAPO
Führung Ende juli /976 in Lusaka eine Neueinschätzung 
der Situation Imd ihrer Kampfaufgaben vor. Die Konferel' , 
verabschiedete neben einer eher aktuell gehaltenen "f'olitist-hen 
Deklaration" I'or allem ein detailliertes " Polilisches Pro
gramm", das sowohl die Allfgaben in den verschiedenen Tä
tigkeitsbereichen als auch die gesellschaftspolitischen Zielvor
stellungen der SWA PO begründet. 
Unsere Dokumentie",ng dieser programmatischen Emschlies-

sungen wird ergänzt durch ein Imerview mit dem in Lusaka 
wiedergewählten Vo rsitze!lden der SWAPO, Sam Nujoma, 
der ncuere A spekte der Namibiafrage erlällfert. 

Sowohl unter der deli/sehen Kolonialherrschaft als allch nach 
der Obertragung 1919 als Völkerbundmandat an Südafrika 
(1919) hatte es in Südwestafrika-Namibia immer wieder Auf
standsbewegungelf gegeben: so 1904 den Aufstand der Here
ros, / 922 der Bondelswarts oder / 932 der Ipumbll. Doch 
blieben diese Widerstandsaktionen weitgehend auf einzelne 
Stammesverbände beschränkt, und erst mit der Gründling der 
Südwestafrikanischen Volksorganisation (S WAPO) im April 
/960 erhielt der Kampf gegen die rassistische Besatzu..ngsmacht 
einen nationalen Zuschnitt. Unmillelbar nach ihrer Kanst;
tuierllng in die Halb/egalität gedrängt, suchte die S WAPO 
zunächst über Petitionen an die UNO (die 1945 an die Stelle 
des Völkerbundes trat) und über den Verhandlungsweg die 
Republik Südafrika zum ·Rückzug zu zwinge/I. 

Ober 10 Jahre bewaffneter Kampf der SWAPO 

Als der /ntenrationale Gerichtshof jedoch /966 einen Amrag 
auf Aberkennung des sÜdafrikanischen Mandats aus formalen 
Gründen abwies, was von Pretoria als Bestäti'gung seiner Ko
lonialpolitik ausgelegt wurde, eröffnete die SWAPO am 28. 
August 1966 den bewaffneten Kampf - gefaßt in der Pro
grammatik der Befreilmgsorganisation als wesemlichste Fonn 
des Volkswiderstandes neben äem Kampf der Arbeiterbewe
gung und der Kirchen. Wachsende Erfolge der SWAPO im 
bewaffneten Kampf und Srreikbewegungen (vor a{fern / 971/72 
der "Ol'ambo-Streik") gingen einher mit bedeutenden Fort
schritten auf internationaler Ebene: /971 stellte der Interna
/ionale Gerichtshof In Den Haag die lIfegalität der südafri
kanischen Kolonialherrschaft fest. 1973 (J1Ierkanmen die Ver
einten Nationen die SWAPO als authentischen Repräsentan
ten des namibischen Volkes und die Legitimität des Befrei
tmgskampfes mit allen Milleln. 

SiilwestafrikanisiChe VolkslI'ganisation [SWAPO) 

Deklaration von Lusaka - 1975 
L Die koloniale und illegale Besetzung Namibias durch das 
dem Hitle r-Regime ähnliche Vorster-Regime bedroht wei
terhin unser Vo lk und beraubt uns unsere r natürlichen Res
sourcen. 

2. Diese Situation herrscht in unserem Land vor aufgrund 
der enormen militärischen, ökonomischen und po litischen 
Hilfe, die gewisse widerspenstige westliche Mächte dem Be
salzer-Regime zukommen lassen. 

3. Die Situation verschärft sich darüber hinaus durch eine 
stetig zunehmende Militarisierung und gldcflzeiltige Bai
kanisierung unseres Landes durch die feindliche n Kräft e. 

4 _ Neuer Zündstoff ist in die schon gefährl iche Situation im 
südliche n Afrika hineingetragen worden durch die sich aus
weitenden Abkommen über nukleare Zusammenarbeil zwi
schen gewissen kapitalistischen Ländern, ihren multinatio
nalen Unternehmen und dem rassistischen Südafrika. 

S. Innerhalb Namibias und im Ausland benutzen unsere 
Feinde und ihre Verbündeten politische Manöver, , B·este-
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chung, Intrigen, Sabotage, Einschüchterung und Erpressung, 
um vom nationalen Widerstand der unterdrückten Massen 
abzulenken und die sich mehrende entschiedene interna
tionale Ablehnung und Verurteilung des Faschismus in 
Namibia mit der weltweiten mi litärischen, politisch-äkonomi
sehen und strategischen Herrschaft zu versöhnen. 

6. Das Zentralkomitee veruMeilt aufs schärfste die Militari
sierung und die Zersplitterung Namibias in Bantustans d~~ 
das südafrikanische Regime und den Mißbrauch NamIbIas 
durch dieses Regime, um benachbane Länder, namentlich 
Sambia und Angola. anzugreifen. 

7. Das Zentralkomitee \'erunei lt weiterhin mit der gleichen 
Schärfe alle Gesetze. jede Politik und alle Praktiken des Be
satzerTegimes. die darauf abzielen. di~ nationale Einheit 
unseres Volkes zu zerstören und unsere ethnischen Gemein
schaften voneinander zu isolieren. 

8. Ferner forden das Zentralkomitee eindringJich alle fon
schriulichen und friedliebenden Kräfte der Welt auf. sich uns 
anzuschließen in der Aufdtdl.ung und VerurttilWll von Über
einkommen der .uklearen Zusammenarbeit und anderer 
strategischer Sicherhcitsab.kommen ~schen .. dem ra.ssisti
sehen Südafrika und gewIssen westlichen Länd(~m, msbe
sondere Westdeutschland, Frankre ich, USA. Großbritannien 
und Japan. 

9. Darüber hinaus verurteilt das Zentralkomitee entschieden 
und erhebt Anklage gegen alle politischen Manöver und 
anderen unheilvollen Pläne. die künl)ch von Südafrika und 
seinen Agenten ausgeklügel! wurden - z. B. die tribalisti
schen Tumhallengespräche, die Namibia ein neokoloniales 
Marioneuenregime auferlegen wollen. 

10. Die Vorbedingungen der SWAPO für Gespritdle bezüg
lich der Madltüberzabe an da!i Volk ~on Namibia durch seine 
legitimen un~ wahren Venreter sind wohlbekannt. . 
Das Zentralkomitee bekräftigt an dieser Stelle erneut, daß dIe 
SWAPO das alleinige Instrument für einen tatsächlichen 
Wandel in unserem Land ist. Daher muß notwendigerweise 
jedes übereinkommen über einen friedlichen Wandel zwi
schen dem Besatzerregime und der SWAPO erfo lgen. Die 
SWAPO genießt bereits die überwältigende Unterstützung 
sowohl innerhalb unseres Landes als auch weltweit; sie ist 
daher die rechtmäßig anerkannte, zukünftige Regierung von 
Namibia. 

I t. Das Zentra lkomitee ruft alle namibischen Patrioten 
dringend auf, Einheit und Wachsamkeit zu wahren und den 
Kampf für die nationale Befreiung Namibias an aUt:n Fronten 
zu verstärken. 

12. Das Zentralkomitee grüßt mit Stolz die heroischen 
Kämpfe r der Votkbefreiungsarmee von Namibia (PLAN). 
militärischer Flügel der Organisation, Ihre Siege Urld Erfolge 
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während der "ergangenen zehn Jahre des bewaffneten Kamp
fes und ermahnt sie, weitere Siege zu erringen angesichts des 
10. Jahrestages unseres bewarfneten Kampfes. 

13. Gle ichermaßen gedenkt das Zentral komitee unserer 
Kameraden und Mitkämpfer. die im Kampf ~fallen sind; 
jener, die im Kampf verletzt wurden ; derer, die in den Ge
rangnissen und Konzentrationslagern des Feindes. in Haft und 
in Isolation dahinschmachten sowie jener. die illegal zum 
Tode veruneilt wurden. namentlich die Genossen Aaron 
Mushimba und Hendrik Shikongo. 

14. Das Zentralkomitee heißt die Resolution und die Be
schliissc des Walvis Bay-Kongresses der SWAPO gut, der 
vom 27. bis 29. Mai 1976 staufand. 

15. Das Zentralkomi tee erklän seine revolutionäre Solidari
tät mit allen uns brüde rl ich vc rbundcnen Befreiungsbewe
gungen von Südafrika (ANC - SA). Zimbabwe (ANC - Z). 
Westsaha ra (POLISARIO), dem sog. französisch Somali
land. der PLO sowie mit den Befreiungsbewegungen in Asien 
und in Late inamerika. 

16. Das Zentralkomitee driidn seine Hochachtung und 
Dankbarkeit aus gegenüber dcn Frontstaaten Angola, BoLS
wana. M~ambique, Tansania und Sambia fü r ihre fortwäh
rende, aktive und konkrete Unterstützung unserer Bewegung 
_ in ihrem eigenen Namen und im Namen der Organisation 
für Afrikanische Einheit (OAU). 

17. Das Zentralkomitee drückt ferner seine Hochachtung 
'und Dankbarkeit gegenüber den Mitgliedstaaten der OAU 
aus für ihre beständige Unterstützung, sowohl bilateral als 
auch über das Befreiungskomitee der OAU. 

18. Das Zentralkomitee dankt auch allen sozialistischen 
Ländern für ihre grOßmütige, konkrete Unterstützung und 
Hilfe für den Volkskampf unserer Bewegung, insbesondere 
de r UdSSR, China. fler DDR, Jugoslawien, Rumänien. 
Ungarn, Polen, der Tsch~lowakei, der ~olksdemokrat.i
sehen Republik Korea. Kuba: der DemokratIschen Repubhk 
Vietnam. 

19. Das Ze ntralkomitee benutzt die Gelegenheit, um seine 
volle Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Namibia
Rat der Vereinten Nationen und dem Namibia-Institut der 
Vereinten Nationen und allen anderen Organen der. Ve rein
ten Nationen erneu t zu bekräftigen. 

20. Das Zentralkomitee möchte seine besondere Hochach· 
tung und seinen Dank gegenüber dcn nordischen Ländern. 
vor allem Schweden wie auch Holland, für ihre aufrichtige 
Unterstützung in humanitären Angelegenheiten aussprechen. 
Gleichwohl begrüßen und achten wir die wirkungsvolle Rolle, 
die die Solidaritätsorganisationen, progressive Gruppen und 
Kirchen in Westeuropa und Nordamerika und anderswo spie
len. Gleichermaßen begrüßen wir die Erklärung und das 
Aktionsprogramm von Dakar vom 8. Januar 1976. 

21. Das Zentralkomitee erklärt hier und jetzt seine e rneute 
Entschlossenhe it. all unsere Bemühungen nochmals zu ver
stärken, um Namibia zu berreien. Dazu muß die SWAPO als 
alleiniger Vertreter der wabren lnleressen und legitimen 
Wünsche unseres kämpfenden Volkes alle dcnkbaren Mög
lichkeiten erwägen, einschließlich dere r über Art und Um
fang militärischer Hilfe befffundeter Länder, um der mittler
weile internatjonalen Unterdrückung und Ausbeutung Nami
bias durch Südafrika und seine imperialistischen Verbünde
ten zu begegnen. 

(Que lle : Hektographiertes Material der Tagu,ng des Zentral
komitees der SWAPO , Lusaka, August 1976) 



Südwestafrikanist:he Volksorganisation [SWAPO J 

Politisches Prlvamm - August 1975 
Einleitung 

In der h istorischen Entwicklung der Südwestafrikanischen 
Volksorganis31ion (SWAPO) bis heule lassen sich vier wich
tige Etappen unterscheiden, in denen jeweils bestimmte Auf
gaben zu lösen waren. Die zentrale Frage für das namibische 
Volk in der zweiten Hälte der fü nfziger Jahre bestand darin, 
e ine politische Organisation oder Partei zu schaffen, die in 
der Lage war, eine Führungsrolle zu übernehmen und einen 
organisatorischen Rahmen zu schaffen, mit dem d!!n sponta
nen, vereinzelten antikolonialen Aktivitäten , wie sie für jene 
Zeit charakteristisch waren, organ isiert Ausdruck verliehen 
werden konnte. Vor der Gründung der SWAPO gab es in 
Namibia unkoord inierte antikoloniale Aktivitäten in Form 
von örtlich begrenzten Streiks gegen die Kolonialherrschaft 
sowie individuellen Petilionen an die Vereinten Nationen 
gegen die Unterdriickung durch die südafrikanischen Rassi· 
steno Damals wurde erkannt, daß die Schaffung einer politi. 
schen Organisation der wirkungsvollste Weg war, die politisch 
bewußtesten Elemente unserer Gesellschaft in direlcten, stän
digen Kontakt mit den breiten Massen der Bevöllierung zu 
bringen , um den Problemen, Wünschen und Hoffnungen die
ser Massen Ausdruck verleihen zu "können. Als konkrete Ant
wort auf dieses fundamen tale Bedürfnis wu rde am l Y. April 
1960 die SWAPO gebildet. 

Die anfängliche Konfrontation dieser Bewegung mit dem süd
afrikanischen Unterdriickungsapparat ließ zwei Tatsachen 
deutlich werden, die sich fü r die Entwicklung des. Kampfes 
in den fo lgenden Jahren als grundlegend erweisen sollten: 

a) Oem namibischen Volk wurde voll bewußt, daß die süd
afrikanische Brutalität keine Grenzen kannte, als es um 
die Verteidigung der weißen Vorherrschaft ging; 

b) die SWAPO mußte lernen, daß nur eine politiSIChe Orga
nisation, die fest in den breiten Massen unsefl~r Gesell
schaft verwurzelt is t, dem Sturm der Repression standhal
ten und den Befreiungskampf zu einem erfolgreichen 
Ende führen kann. 

Darum bestand in der ersten Hälft e der sechziger Jahre die 
Hauptaufgabe darin, die SWAPO fest in der namibischen 
Gesellschaft zu verwurzeln. Es wurden MaßnahrrH!n getrof
fen, um in verschiedenen TeIlen des Landes Unterorgani
salionen zu schaffen, vor allem in den Industriegebieten 
von Windhuk, Otjiwarongo, Tsumeb, Walvis Bay. Lüderitz 
Bay und Oranjemund. 

Da das System der Kontraktarbeit von jeher eine der her
vorstechendsten Äußerungen kolonialer Ausbeutung in 
Namibia darstell t, wurde es für entscheidend empfunden, 
die Bewegung von Anfang an un ter den Arbeitern zu ver
ankern. Diese enge Identifikation unserer Bewegung mit 
den Inte ressen der arbeitenden Massen des namibischen 
Volkes ist einer der wesentlichen Gründe, warum sie im 
Gegensatz zu anderen in Namibia ents tandenen antikolo
nialen Organisatinen, die zerfielen oder bloß auf dem Pa
pier e"istieren, Bestand haben konnte. 

Die Aufgabe, die Bewegung fest in unserer Gesellschaft 
zu verankern, halle auch eine Konzentration auf die zen
tralen Fragen zur Folge, für die es die Massen zu mobili· 
sieren galt. Das bedeutete, daß die SWAPO die einzelnen 
Probleme, wie die wi llkürliche Umsiedlung oder die Kon
traktarbeit, in den größeren Zusammenhang der Frage der 
nationalen Unabhängigkeit Namibias stellen mußte. Das 
war der wirkliche Anfang der Entwicklung eines namibi
schen Nationalbewußtseins. Da diese Entwicklung jedoch 
den unmittelbaren Gegensatz zum südafrikanischen Kok>
nialismus in Namibia darstellte, kam es zu einer neuen 
UnterdTÜckungswelle gegen die SWAPO. Im Dezember 
1963 beispielsweise wurden alle öffentlichen Versammlun
gen in Namibia von der südafrikanischen Regierung ver
boten. Zahlreiche Kader der SWAPO wurden schweren 
Repressalien ausgesetzt, indem sie von der Arbeit oder aus 
der Schule entlassen und aus den Stadtbezirken auf das Land 
vertrieben wurden. Einhergehend mit diesem Strom von 
Verfolgungen, richtete die südafrikanische Regierung Anfang 
1964 eine Kommission (die bekannt ist unter der Bezeich
nung ,Odendaal-Kommission') ein, um einen Plan für die 
Balkanisierung Namibias in eine Reihe von Bantustans 
auszuarbeiten. Angesichts dieser neuen kolonialen Maß
nahmen, die ein Anwachsen unserer Bewegung verhindern 
soll ten, wurde es notwendig, ein Gueri llanetz zu schaffen, 
wovon die Volksbefreiungsarmee Namibias (PLAN), der 
militärische Flügel der SWAPO, heute lebendiger Aus
druck ist. Folgerichtig ist heute der bewaffnete Kampf die 
Hauptausdrucksform des politischen Kampfes in Namibia. 
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Zusammengefa8! kann gesagt werden, daß die Wurzeln 
der heutigen Befre iungsbewegung Namibias auf die Heraus· 
bildung e iner politischen Organisation in der zweiten Hälfte 
der 50cr Jahre zurückgehen. Die frühen 60er Jahre sahen 
die dynamische Entwicklung der Bewegung, in de; ren Ver· 
lauf sich d ie Position der SWAPO innerhalb der namibi
sehen Gesellschaft festigte. Die zweite Hälfte der 60er Jahre 
war Zeuge des beginnenden bewaffneten Befreiungs
kampfes mit der SWAPO als Vorhut; in der jetzigen Etappe 
ist der bewaffnete Kampf zu der Hauptfo rm unseres Wider
standes gegen die illegale Besetzung unseres Landes durch 
Südafrika geworden. bis die folgenden Bedingung!~n erfüllt 
sind: 

I . Südafrika muß das Recht des namibischen Volkes auf 
Unabhängigkeit und nationale Souveränität' öffentlich an
erkennen. 
2. Südafrika muß sich öffentlich dazu bekennen, daß die 
territoriale Integrität Namibias unantastbar und in keinerlei 
Weise Ve rhandlungsgegenstand ist. 
3. A lle politischen Gefangenen müssen freigelassen werden. 
e inschließlich Hennan Ja-Toivo und unserer vielen anderen 
zahlreichen Führer und Mitstreiter auf Robben Island und 
anderswo. 

I. Die gegenwärtigen und künftigen Aufl11ben der 
SWAPO 

a) Die sofortige Befreiung und Erringung der Unabhängig
keit Namibias, mit allen möglichen Mitte ln, und die Er
richtung einer volksverbundenen demokratischen Re
gierung. 

b) Die Verwirklichung der wahren, vollständigen Unabhän
gigkeit Namibias auf den Gebieten der Politik , Wirtschaft, 
Landesverteidigung sowie sozialen und kulrumllen An
gelegenheiten. 

c) Die beharrliche Mobilisierung und Organrsierung der 
breiten Massen des namibischen Volkes für die aktive 
Teilnahme am nationalen Befreiungskampf. 

d) Im Kampf die Bande des nationalen und politis.chen Be
wußtseins' des gesamten namibischen Volkes herauszu
bi lden upd zu erhöhen. 

e) Alle Äußerungen und Ansätze von Stammesdenken, 
Regionalismus. et hnischer Orientierung und Rassendiskri
minierung zu bekämpfen, um den Kampf gegen den Ko
lonialismus zu festigen und voranzutreiben. 

f) Das gesamte nanlibische Volk. vor allem die Arbeiter
klasse, die Baue rnschaft und die fortschri nliche Intelli
genz in einer Partei zusammenzuschließen, die als Vor
hut in der Lage ist, die nationale Unabhängitkeil und den 
Aufbau einer klassenlosen Gesellschaft ohne Ausbeutung 
zu sichern, die auf den Grundsätzen und Idealen des wis
senschaftlichen Sozialismus basiert . 

g) In solidarische r Zusammenarbeit mit anderen nationalen 
und sozialen Befreiungsbewegungen und anderen anti
imperialistischen, fortschrittlichen und fried liebenden 
Kräften in der ga nzen Welt dazu beizutragen. Namibia, 
den afrikanischen KOnlinent und die gesamte Mensch
heit von kolonialistischer und imperia listischer Herrschaft 
zu befreien. 

h) Die SWAPO wird alle Beziehungen zwischen Namibia 
und dem Rassistenregime in Südafrika abbrecht:n. bis in 
diesem Land eine demokrat ische Regierung auf der 
Grundlage der Prinzipien der Mehrheitsherrschaf't besteht . 

i) A lle positiven Bemühungen, die auf eine Verwirklichung 
der Einheit des afrikanischen Kontinents abzielen, zu 
unterstützen und einen Beitrag dazu zu leisten. 
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4. Alle. die aus polilischen Gründen im Exil leben, gleich
gültig welcher Organisation sie angehören, müssen frei in 
ihr Land zurückkehren können. ohne eine Verhaftung oder 
Bestrafung fürchten zu müssen. 
5. Südafrika muß sich verpflichten, seine Polizei und Armee 
zurückzuziehen und aufhören, Namibia als Stützpunkt rur 
Aggressionen gegen benachbarte unabhängige afrikanische 
Staaten zu benutzen. 
6. Jegliche Verfassungsgcspräche über Namibia müssen 
unter Aufsicht der Vereinten Nationen stattfinden und zum 
Ziel die Abhaltung freier Wahlen in Namibia unter der Auf
sicht und Kontrolle der Vereinten Nationen haben. 

Um dies zu e rreichen, werden wir weiterkämpfen und un
seren Befreiungskampf sowohl in politischer als auch in 
militärische r Hinsich t verstärken, um Südafrika zu zwingen, 
seine jetzigen imperialistischen Pläne aufzugeben. die darauf 
abzielen, unserem Volk eine schwache. ängstliche Mario
netten-Föderation aus Bantustans aufzuzwingen -eine Föde
ration, die unfahig wäre. sich Befe hlen aus PrelOria zu wider
setzen und dus namibische Volk zu wirklicher Unabhängig
keit voranschreiten zu lassen, ohne die es in Namibia kdnen 
Frieden geben kann . 

11. Die Politik der SWAPO in 
internationalen Angelegenheiten 

Die SWAPO hält das Banner der afrikanischen und der inter
nationalen antiimperialistischen Solidarität hoch, und triu ein 

a) für die Unterstützung und Förderung der Ideale der Ein
heit Afrikas. wie sie in der Charta de r Organisation für 
Afrikanische Einheit (OAU) niedergelegt sind; 

b) für eine enge Zusammenarbeit mil allen fortschrittlichen. 
authentischen Befreiungsbewegungen. die gegen die Reste 
kolonialer. neokolonia list ische~ und imperialistischer 
HelTSChaft in Afrika kämpfen ; 

c) für eine enge Zusammenarbeit mit fortschrittlichen Re
gierungen, Organisationen und Kräften für die völlige 
Emanzipation des afrikanischen Kontinents; 

d) gegen alle Täuschungs- und sonstigen reaktionären Manö
ver von welcher Sei te auch immer. die dem Ziel der voll
ständigen Befreiung Namibias zuwiderlaufen; 

e) für die anti imperialistische Einheit, um die sozialis tischen, 
fortschrittlichen und friedliebenden Kräfte der ganzen 
Welt zu stärken. und den Lebensnerv des Imperialismus. 
Neokolonialismus und Kolonialismus zu durchtrennen. 

111. Politische Prinzipien 

I. Um die Zie le der SWAPO zu erreichen und die poli tische 
Linie, die in ihren poJitischen Erklärungen enthalt en ist, 
durchzusetzen, ist allen Sektionen und Organen der Organi
sation unmittclbar dic Aufgabe gestellt , die Verfassung und 
die politischen Dokumente de r SWAPO unter den breiten 
Massen der narnibischen Bevölkerung bekanntzumachen . 

2. Alle Sektionen und Organe der SWAPO müssen äußerste 
Anstrengungen unternehmen. um einen zuverlässigen Kern 
führender Kader heranzubilden, die mit der Bevölkerung auf 
allen Ebenen in ständiger enger Verbindung Siehen. Dies muß 
auf fo lgende Weise erre icht werden: 

a) Durch regelmäßige Diskussionsgruppen in den einzelnen 



Orten ist das politische Bewußtsein der Kaderzu erhöhen. 
Diese Diskussionen müssen grundlegende Kenntnisse der 
konkreten politischen Wirklichkeit Namibias und des re
volutionären Prozesses in der Weil vermitteln. 

b) Die politisch bewußteren Kader in jeder Sektion und je
dem Organ müssen unbedingt selbst direkte Verbindung 
zu denjenigen Genossen halten, die mit den komplizierten 
Problemen der nationalen und sozialen Befreiung weniger 
gut vertraut sind. 

3. Die Kader haben die unver.lügliche und unabdingbare 
Pflicht , die breitesten Massen des namibischen Volkes gegen 
das Besatzungsregime zusammenzuschließen. Diese Aufgabe 
unseres Programms ist fo lgendermaßen auszuführen: 

a) Jedes Führungsmitglied muß sich auf ganz elementare 
Art mit den arbeitenden Massen ilnseres Volkes verbin
den , die sich nicht ausdrücken und oft nicht lesen und 
schreiben können . Er muß von ihnen lernen, was ihre 
wirk lichen Wünsche, Probleme, Zweifel sind, was sie ftir 
möglich halten. 

b) Die Mitglieder müssen diese Informationen und Gedan
ken mit Hilfe ihrer eigenen, größeren Erfahrung und ihres 
Verantwortungsbewußtseins zusammenfassen. 

c) Sie müssen diese Gedanken und Informationen in einer 
verständlichen Form wieder an die Massen zurückgeben 
und dabei neue Fragen stellen, um das politische Ver
ständnis der Massen zu vertiefen, ihre mangelnde Aus
drucksfähigkeit, ihre Furcht vor Veränderungen, ihre Un
kenntnis der motlernen organisatorischen Möglichkeiten 
zu überwinden. 

d) Mit Hilfe dieser Vorgehensweise bei der politischen Ar
beit wird es der SWAPO gelingen, die gesamte Bevölke
rung in eine aktive Diskussion einzubeziehen, was die 
wesentliche Voraussetzung dafür ist, daß sich die Bevöl
kerung ausdrücklich und bewußt für die Poli tik der Be
wegung einsetzt. 

4. Das Sekretariat für Auswärtige Beziehungen der SWAPO 
ist aufgefordert, unsere Auslandsmissionen in den verschie
denen Te ilen der Welt zu reorganisieren für eine verstärkte 
diplomatische Offensive, die die augenblicklichen koloniali
s t isch~n Manöver Südafrikas, unserem Volk eine Marionet
ten-Föderation aus Bantustans aufzuzwingen, entlarvt. Für 
d iese Offensive gelten folgende Grundsätze: 

a) Es is t umfassend darüber zu informieren, daß die Mario
netten der Südafrikaner. die sieh jetzt zu dem Zirkus in 
der Turnhalle versammeln, tür ihre Rolle als Kollabora
teure von der namibischen Bevölkerung kein Mandat er
halten haben und von ihr nicht unterstützt werden. 

b) Die Versuche bestimmter westlicher Regierungen, den 
Turnhalle-Marionetten zu internationaler Publizität zu 
verhelfen, indem man sie einlädt und sie im Radio, Fern
sehen und in der Presse ihre verräterischen Ansichten 
verbreiten läßt, müssen entlarvt werden. Es muß deutlich 
gemacht werden, daß diese ,publizität hinter den Kulissen 
von der südafrikanischen Regierung und ihrer großkapita
listischen Public-Relations-Lobby, der "South African 
Foundation", inszeniert wird. 

c) Unsere anti imperialistische internationale Solidarität mit 
den sozialistischen Ländern, den Bewegungen der Arbei
terklasse der kapitalistischen Länder, den volksverbun
denen Organisationen, den befreundeten Regierungen 
und mit den einfachen Menschen muß verstärkt werden. 

d) Es muß verstärkt eine Kampagne geführt werden, um 
Südafrika wegen der illegalen Okkupation Namibias und 
der institutionalisierten Rassenunterdrückung im e igenen 
Land von jeder Quelle zu isolieren, von der es Unter
stützung erfahrt, anerkannt oder bestätigt wird oder über 
die es Kontakte mit der übrigen Welt unterhält. 

e) Diese verstärkte Kampagne richtet sich gegen folgende 
Aspekte der internat ionalen Verbindungen zu Südafrika. 
Gegen 

(a) finanzielle und wirtSChaft liche, 
(b) berufliche und sportliche, 
(c) kulturelle und wissenschaftliche, 
(d) diplomatische und tourist ische Kontakte. 

IV. Der bewaffnete Kampf 

Die SWAPO ist der überLCugung, daß in unserem Land der 
bewaffnete Widerstand gegen die südafrikanische Besatzung 
der einzige gangbare und wirksame Weg ist, der uns bleibt, 
um die wirk liche Befreiung Namibias zu erreichen. 
Aber, so sehr wir auch überzeugt sind, daß heute det be
waffnete Kampf die wichtigste Form unserer Tätigkeit im 
Befreiungskampf ist - wir verherrlichen den Krieg nicht als 
Selbstzweck und betrachten ihn auch nicht als eine Art Sport. 
Wir sehen den Krieg als das an, was er wirklich ist: die Fort
setzung der Politik mit anderen Mitteln. Er ist die Fort
setzung politischer Beziehungen in Form von Gewalt. 
Aber wie bei allen anderen Arten politiSCher Beziehungen 
muß man auch bei der Betrachtung eines Krieges zunächst 
fragen, was für eine Art von Politik damit betrieben wird. 
Wie soziale Beziehungen sind politiSChe Aktionen entweder 
gerecht oder ungerecht, und gerechte politische Handlungen 
verdienen selbstverständlich Unterstützung. Es ' muß also 
stets zwischen gerechten und ungerechten Kriegen deutlich 
unterschieden werden. Wir halten unseren bewaffneten Be
frei ungskampf für gerecht und glauben, daß er deshalb die 
Unterstützung aller Menschen verdient, die die Gerechtigkeit 
und den Frieden lieben. Wer sich für de n Sieg der unter
drückten Völker oder Nationen einsetzt, trägt dazu bei, Be
dingungen zu schaffen , die es möglich machen, Kriege fü r 
imme r zu beenden. Denn wo es Unterdrückung gibt, wi rd es 
slets auch bewaffneten Widerstand geben, um die Ge rechtig
kei t durchzusetzen. 

\. Um dem unterdrück ten Volk Namibias zu Gerechtigkeit 
zu verhe lfen, strebt die SWAPO eine allgemeine Bewaffnung 
des Volkes an, d. h., den bewaffneten Kampf in Namibia in 
einen wirklichen Volkskrieg zu verwandeln. Die politische 
Mobilisierung, die für die Verwirklichung dieses zentralen 
Programmpunktes notwendig ist, ist befeits im Gange. 

2. Zur Durchführung dieses strategischen Zieles werden die 
folge nden Maßnahmen ergriffen: 

a) Alle Kader der PLAN müssen die Oberhoheit der Orga
nisation über alle ihre Verbände aufrechterhalten. 

b) A lle Befeh lshaber der Volksbefreiungsarmee von Nami
bia si nd a ufgefordert, konkrete Anstrengungen zu unter
nehmen, um die Rolle der Massen in unserem Kampf rich
tig zu begreifen und um zu verstehen, daß diese die erste 
Voraussetzung für unseren Sieg ist. 

c) Diese Kader müssen neben der Kriegführung auch an der 
Propagierung der politischen Linie der SWAPO unter der 
Bevölkerung in den Kampfgebieten mitwirken. 

d) Es müssen ständig neue Kampfgebiete eröffnet werden, in 
Anwendung der Strategie der gleichzeitig an mehreren 
Stellen vorgetragenen aktiven Angriffe, damit die Volks
befreiungsarmee ihre Kontrolle über das Kampfgebie t be
halten und ausweiten kann. 

3. In der Volksbefreiungsarmee muß ständig eine tiefgrei
fende politische Erziehung durchgefüh rt werden, denn sie ist 
die wesentliche Voraussetzung, eine gestählte revolutionäre 
Disziplin der Kämpfer herbeizuführen. 

V. Der wirtschaftliche Wiederaufbau 

1m kolonisierten Namibia existieren zwei verschiedene For-
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men der Wirtschaft: 

a) eine Wirtschaft des Reichtums im Besitz der Weißen, die 
auf einer intensiven Ausbeutung der verschiedenen Na
turschätze des Landes basiert, und 

b) davon getrennt eine Naturalwirtschaft zur eigenen Ver
sorgung, welche die Mehrheit der afrikanischen Bevölke
rung umfaßt, die in den Bantustans leben muß. 

Diese zwei Formen der Wirtschaft wurden bewußt und in 
übereinstimmung mit den sozialen Interessen der weißen 
Siedler und des internationalen Monopolkapitals geschaffen. 
Die Masse der Afrikaner wurde gezwungen, in verarmten 
Bantustans zu leben. In den Bantustans werden sie als Ar
beitsreserve gehalten, denn um überleben zu können, müssen 
sie sich als schiechi bezahlte Arbeiter in den von Weißen 
kontrollierten Bergwerken. in Fischerei- und Viehzuchtbe
trieben verdingen. 
Die Kolonialisten argumentieren trügerisch, Namibia besilZe 
keine Entwicklungsmöglichkeiten rur die landwirtschaft. 
Ihre Sirategie bestand darin. die Entwicklung einer fü r den 
Handel bestimmten landwirtschaftlichen Produktion zu ver
hindern, um das Land in Abhängigkeil von den landwin 
schaftl ichen Erzeugnissen Südafrikas zu hallen. Anders ge
sagl: Namibia wurde mil Absicht auf die Rolle eines abhängi
gen Marktes, e ines AbladeplatzeS für die landwirtschaflliche 
Industrie Südafrikas reduzierl. Eine Nation, die für die Er
nährung ih rer Bevölkerung auf andere Länder angewiesen 
ist , kann nichls anderes sein als eine von dem land oder den 
Ländern, die ihre Ernährung sicherstellen, abhängige Geisel. 
Eine genaue Analyse der Enlwick lun~möglichkei ten der 
Landwirtschafl Namibias zeigt, daß die nördlichen Zentral
gebieie Namibias mehr als genug produzieren könnten, um 
die gesamte namibische Bevölkerung zu ernähren, vorausge
setzt, es wird bewußt eine enlsprechende Politik betrieben, 
und ein erheblicher Teil der arbeitenden Bevölkerung wi rd in 
diesem Produktionszweig beschäftigt. Der Slaat muß daran 
interessiert scin, die notwendigen modemen Geräte und In
strumente fUr eine landwirtschaftliche Großproduktion be
re itzustellen, damit das Land sich selbst versorgen karon. 
Das Inte resse des Kolonialregimes beschränkle sich nicht 
nur darauf, aus Namibia einen Absatzmarkt rur die Landwin
schah Südafrikas zu machen, sondern es wurde auch die Ar
beitskraft der Afrikaner auf die umfassende Ausbeutung der 
Bodenschä tze des Landes konzentriert, um in der kürzest 
möglichen Zeit so viele Rohstoffe abzubauen wie möglich. 
Eine weitere negative Form dieser Kolonialstralegie war, daß 
in Namibia die Entwicklung weitervcrarbeilender IndustTien 
bewußt verhindert wurde. Der weitaus größte Teil der Fenig
waren in Namibia kommt daher aus Südafrika. Auch hier 
dienl Namibia als Abladeplalz für ErlCugnisse aus südafrika
nischen Fabriken . 
Der wirtschaft liche Aufbau in einem freien . demokratischen, 
einheillichen Namibia wird als Triebkrafl das Ziel des Auf
baus einer klassenloscn Gese llschaft haben. Die soziale Ge
reChtigkeit und der Fortschrin für alle stehcn als leitgedan
ken hintcr jeder politischen Entscheidung der SWAPO. Die 
Regierung eines befreiten Namibia wird daher verpflichtet 
sein, folgende Maßnahmen zu treffen: 

I. Es muß der Kampf für die Abschaffung aller Formen der 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, gegen den 
zerstörerischen Geist des Individualismus, gegen die Anhäu
fung von Reic:hlum und Machl durch Einzelne, Gruppen oder 
Klassen geführt werden. 
2. Alle wesentlichen Produktionsmittel und Banken sind 
Volkseigenlum. 
3. Es wird eine einheitliche nationale Wirtschaft geschaffen. 
in der ein gesundes Verhältn is zwischen landwin schaft licher 
und Indust ricproduklion besteht. mit den Schwerpunkten 

a) der Errichtung einer ..... eilervt;rarbeilenden Industrie; 
b) der Durchftihrung einer umfassenden Agrarreform, die 
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das Land denen gibt, die es bebauen ; 
c ) der Bildung von Kooperativen ooer Kollektiven der Bau

ern und Landarbeiter; 
d) der Einrichtung von staallichen Viehzucht- und Anbau

betrieben, damit Namibia in die Lage versetzt wird, sich 
selbst millandwirtschaftlichen Erzeugnissen zu versorgen. 

4. Vnler der Bevölkerung muß das Venrauen in die eigenen 
Kräfte gestärkt werden. 

Vl. Bildung und Kultur 

Für eine tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Umwälzung 
der namibischen Gesellschaft bedarf es einer raschen Ent· 
wicklung der Produktivkräfte des Landes, vor allem der Ent
wicklung der Fähigkeiten, Kenntnisse und der schöpferischen 
kulturellen Betätigung der arbeitenden Massen. 

Daher muß sich unsere Bewegung auf die folgenden Auf
gaben konzentrieren: 

I. An technischen Fachschulen und Hochschulen in verschie
denen Teilen der Welt und an dem von den Vereinten 
Nationen neu errichteten Namibia-Institut sind dringend 
technische Kader und Fachleute auszubilden. 

2. Erwachsenen, die gar nicht oder nur wenig lesen und 
schreiben können, muß an den SWAPO-Schulen eine WTI
fassende Bildung und Ausbildung vermittelt werden, \\10-

bei die Alphabetisierung in einer an der praktischen Ar
beil orientierten Weise durChgeführt werden muß. 

3. Durch die Ausbildung zahlreicher Leh rer und Erziehungs
wissenschaftier müssen die Grundlagen fü r ein Bildungs
wesen geschaffen werden, das später allen Namibiern 
kostcnlos e ine umfas.o;ende Bi ldung, von dcr Grundschule 
über weilerführende Schulen bis zur Un iversität e rmög
lich!. 

4. Die kulturelle schöpferische Betätigung des Volkes muß 
als Waffe im Befreiungskampf ..... eiterent ..... ickelt werden. 

5. Die Leiden und Hoffnungen der Massen müssen das zen
trale Thema aller künstlerischen Darstellungsformen, des 
Zeichnens. der Musik. der Malerei, des Tanzes. der lite
ratur sein. 

6. Alle Spuren des Stammesdenkens und feudaler Denkwei
sen müssen ausgetilgt werden . 

VII. Gesundheitswesen und SoziaUeistungen 

Das Gesundheitswesen und die Sozialleistungen in einem un
abhänigen Namibia werden den Bürgern sowohl zur Vorbeu
gung als auch zur Heilung zur Verfügung stehen: 

I . In einem unabhängigen Namibia wird es eine kostenlose 
ärztliche Versorgung geben. 

2·. In jedem Bezirk unseres Landes wird es Krankenhäuser 
und Kliniken geben . 

3. In jeder Gemeinde wird es Säuglingsheime und Klin iken 
fü r die Arbeiter geben. 

4. Es wird Gesundheitsberatungsstellen für Krankheitsvor
beugung und Familienplanung geben. 

5. Es wird Ausbi ldungsstäUen für Ärzlc und ärztliches Hilfs
personal geben. 

6. Es wi rd Rehabilitationszentren für Versehne und Behin
derte geben. 

7. Es wird eine Gesellschaft des Internationalen Roten Krcu· 
zes geben. 

Momentan besteht unsere Aufgabe dari n, die bestehenden 
Kliniken in unseren Basen auszubauen, als auch in den 
Kampfgebieten neue mobile Kliniken einzurichten. 

(Quelle: Hektographiertes Material der SWAPO. Algier. 
August 1976) 



hlterview mit ~Sam Nujoma - November 1976 

Wir verhandeln, wenn ... 

FRAGE: Johannes Yorster hai die Vereinten Nationen wis
sen lassen, daß er am L Januar 1979 der Unabhängigkeit 
Namibias zustimmen werde. Was denken Sie darübe r? 
SAM NUJOMA: Eine derartige Erklärung ist trügerisch, 
sie wurde der Verfassungskonferenz von Windhoek vom 
Premierminister Südafrikas di ktiert. Die Ankündigung der 
von Vorstcr getroffene n Entscheidung von Seiten der Stam
meshäuptli nge zielt darauf, der Weltöffentl ichkeit glauben 
zu machen, daß sich in Namibia etwas tut und daß es seitens 
der Vereinten Nationen in keinstcr Weise erforderlich ist. 
Südafrika wirtschaftliche Sanktionen aufzuerlegen oder die 
Waffen zu beschlagnahmen, die für Südafrika bestimmt sind. 

StammeshäuptÜßge: Figuren im Verwirrspiel 

Die Stammeshäuptlinge, die in Windhoek zusammengetrof
fen sind, repräsentiere n keines der Völker Namibias. Sie sind 
Marionellen, die Pretoria benutzt, um Verwirrung :z.u stiften. 

FRAGE: Was stell! d ie SWAPO in Namibia dar? 
SAM NUJOMA: Die SWA PO kämpft fü r die .Befreiung 
Namibias vom Joch des südafrikanischen Rassi!;mus. Ihr 
Ha uptzie l ist es, ei ne Regierung im Dienste des gesamten 

namibischen Vol kes zu bilden - ohne Ansehen der Haut
farbe, der Rasse oder der Religion. 
Bei ihrer Gründung im Jahre 1960 nahm sich die SWAPO 
vor, ausschließlich friedliche Millel - wie Demonstrationen 
oder Strei ks - zu benutzen, um dem rassistischen, südafri
kanischen Regime zu zeigen, daß es höchste Zeit wäre, seine 
Herrschaft über die afrikanische Mehrheit aufzugeben . Aber 
Südafrika schickte Truppen und Po liu:i , um die Demonstran
ten zu mißhande ln oder sie sogar kaltblütig zu töten. Als 
Konsequenz beschloß die SWA PO 1966, den bewaffneten 
Kampf sofort aufz unehmen, um das Volk vor den Mißhand
lungen der rassist ischen Truppen zu schützen. 

FRAGE: Sind die nationalen Bewegungen in Namibia jetzt 
vereint? 
SAM NUJOMA: Sicherlich. In Namibia gibt es nur eine Be
freiungsbewegung: die SWAPO, die das Volk von Namibia 
in seiner Gesamtheit repräsentie rt. Es magindividuen geben, 
die sich die Bezeichnung einer Organisation geben; es gibt 
auch von dem Rassistenregime Südafrikas bezahlte Elemente, 
die sich als Vertreter des Volkes ausgeben. wie die Teilneh
mer der Konferenz von Windhoek. Doch .sie wurden von 
der Nationalen Partei Vorsters manipuliert, die sich die Be
reitschaft der StammeshäuptJinge zusichern ließ, die Teilung 
Namibias in Bantustans und die sogenannte getrennte Ent
wicklung zu akzeptieren. Die SWAPO hat diesen Plan ver
urtei lt. denn er läuft auf nichts anderes hinaus, als unser Volk 
zu zerspl illem, um ausschließlich Mini-Stammes-Staaten 
unter dcr Kontrolle Prctorias zu bilden . 

Warum sich Vorster so an Namibia klammert 

FRAGE: Hat Ovamboland nicht im Jahre 1973 seine Unab
hängigkeit erklärt? 
SAM NUJOMA: Ovamboland ist der nördliche Tei l .... on 
Namibia , wo mehr als die Hälfte der afrikanischen Bevöl
kerung des Landes lebt. Dies ist ohne Zweifel seine einzige 
BedeulUng. Daß Südafrika die Unabhängigkeit Ovambolands 
erklärte, änderte nichts an der Tatsache , daß die Menschen 
don unterdruckt werden. Der sogenannte Premierminister 
von Ovamboland war verhaßt , und das Vol k hat ihn am 16. 
A ugust 1975 abgesetzt. 

FRAGE: Warum klammert Vorster sich so an Namibia? 
SAM NUJOMA: Aufgrund der wiChtigen ökonomischen und 
strategischen Bedeutung Namibias. Seine wichtigsten Expon
güter sind Diamanten, Kupfer, Uran, Blei, Zink, Rindfleisch. 
Tierhäute und Fisch. A ll diese Reichtümer werden von Süd
afrika und ei.nigen multinationalen Gesellschaften ausgebeu
tet. 

Die Unabhängigkeit Namibias würde mit Sicherheit die Wirt
schaft Pretorias beein trächtigen. Namibia ernährt mit seinem 
Fleisch und Fisch Südafrika und versorgt es zudem mit wich
tigen mineralischen Rohstoffen. Ist Namibia erst einmal be
frei t, wird es eine direkte Bedrohung fü r das Rassistenre
gime in Pretoria darstellen. Damit würde auch die Position 
Bo tswanas gestärkt, dessen Außenhandel dann über Nami-
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bia und nicht me hr über Südafrika , wie es gegenwärtig der 
Fall ist, abgewickelt werden könnte. . 

FRAGE: Wer ist Daniel Tjongare ro? 
SAM NUJ OMA: Er ist Mitglied der SWAPO und hält sich 
gegenwärtig in Windhoek auf. Er ist außerdem mit e inem 
der Marionenenhäuptlinge, mit dem Herero Clemens Kapu
no, verwandt. 

FRAGE: Welche Rolle spielt letzterer nach Meinung Ihrer 
Organisation? 
SAM NUJOMA: Er nimmt zur Zeit an den Besprechungen 
über die Verfassung in Windhoek teil. 1975 war er Mitglied 
der Gruppe von 34 Stammeshäuptlingen, die von Preto ria 
nach New York, Washington, Landon und Bonn geschickt 
wurden, um don als Führer der einzelnen Vö lker Südwest
afrikas zu paradieren. 

Forderungen an Washington und Pretoria 

FRAGE: Haben Sie Kissinger in New York getroffen? 
SAM NUJOMA : Mei ne Ko llege n und ich sind mit dem ame
rikanischen Außenministcr auf seine Initiative hin und nach 
unserem Auftreten vor dem UN-Sicherheilsrat zusammen
getroffen. 
Kissinger hat uns nach unserer Meinung zur Lage in Namibia 
gefragt. Wir haben geantwortet, daß sie ernst sei, da Süd
afrika seine Politik der Apanheid, der Einrichtung von Ban
tuslans, sowie seine repressiven Gesetze Namibia aufzwin
gen will und da es seine tatsächliche T ruppenstärke auf mehr 
als 50000 Mann verstärkt hat. 
Kissinger glaubt, daß sich die Si(l,liltion etw;lS ve rbe~sert habe, 
seil er mit dieser Angelegenhe it beschäftigt sei und mit Vor
ster Kontakt aufgenommen habe. Wir ließen ihn wissen, daß 
keinerlei Anzeichen von Verbesserungen zu sehen sind. Im 
Gegentei l. Alles wird immer noch schlimmer. Wir haben 
unterstrichen, daß, jedt: Diskussion zwischen der SWAPO, 
der Repräsentantin des Volkes von Namibia, und Sijdafrika 
nur auf der Basis folgender , vorher zu erfüllender Bedin
gungen gefühn ..... e rden kann : der Freilaisung aller politi
schen Gefangenen, der Verpflichtung Südafrikas, seine ge
samten Streitkräfte aus Namibia abzuziehen und der Tat 
sache, daß die Diskussionen untcr dcr Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen stattfinden . Wenn Vorster diese Bedin
gungen nicht akzeptiert, wird die SWAPO ihren bewaffneten 

Kampf verslärken. 
Wir haben Kissinger gebeten, d ies: Mitteilung an Vorster 
weite rzugeben . er hat uns geantwonet. daß er es versuchen 
würde. 

FRAGE : Sind Sie mit Vertretern Preto rias zusammenge
tro ffen? 
SAM NUJOMA: Ne in! Wir können solange nicht zusammen
treffen , bis die Vorbedingungen akzeptiert sind. 

Breite Unterstützung für den Befreiungskampf 
der SWAPO 

FRAGE: Gesetzt den Fall , es gibt keine Verhand lungen; 
wer wird der SWAPO dann in ihrem Befreiungskampf he lfen? 
SAM NUJOMA : Uns wird die volle Unte rstützung de r Or
ganisatio n für Afrikan ische Einheit (OAU) zuteil , wo wir 
beobachtendes Mitglied sind, und wir haben die Unterstüt
zung der sozialistische n Staaten. der internationalen demo
kratische n Organisationen, von westlichen Nationen, sowie 
der nordischen Lände r. 

FRAGE: Sie kommen gerade aus Kuba, ..... 0 Sie eine sehr 
wichtige Unte rredung mit Fidel Castro hatten. Können Sie 
uns sagen, worüber Sie gesprochen haben? 
SAM NUJOMA: Alles, was ich dazu sagen kann , ist. daß 
die Gespräche mit dem Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei Kubas und mit ihrem Vo rsi t7.enden, Fide l Castro, 
fruchtbar waren. 

FRAGE: Was halten Sie von den zentralen Punkten des 
Kissingerplans für Z imbabwe? 
SAM NUJOMA: Ich ziehe es vor, Zimbabwe selbst darauf 
antwOTlen zu lassen. Es iSI weitaus qualifizierter als ich. 

FRAGE: Sicherlich. Aber die Präsidenten Agostinho Neto, 
Kenneth Kaunda und cirt lge ande re haben ihre Meinung dazu 
geäußert. 
SAM NUJOMA: Das Zimbabwe- Problem muß von Zim
babwe ge löst werden. Es i~1 seine Aufgabe, die endgültige 
Entscheidung zu treffen und nicht die Aufgabe von Auslän
dern. Und Kissinger ist cin Ausländer. 

(Quelle : Je une Afrique, Paris, Nr. 826/5. 11. 1976) 
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Zimbabwe 
Einleitung 

Seil Beginn der britischen KololII'alherrschaft im lahre 1888 
entstanden immer wieder Witlerstalldsorgallisa/ionen für die 
UI/abhängigkeit Zimbabwu, die jedoch buhl .lem Verbot 
durch das Kolonialregime anheimfielen. Zur bedelllendsten 
Organisation wurde der im Jahre /943 gf'8r;i/ldcre Afrikani. 
sehe Narionalkongreß (ANG), der - ab 1953 IIIUU der Präsi
demschaf l l oshua Nkomos - in den Mittelpunkt seiner Mas
sel/aklionen gegen die Unterdrückung du .schwarzen Bel'ölke
rtmgsmehrllei/ die Losung "Dm> mall - Dm! IIOfl''' stellte. 

Nach dem Veroo/ des ANC /959 lind der lIJegalisierung der 
Allftmg 1960 geschaffenen NariOlw{-D('nlokratischen Partei 
(NDP) gründeleIl JOSIIlIf1 Nkomo wul Nd{lbt/flingi Sithole im 
Dezember /96/ tiie Afrikanische Volksunion von Zimbabwe 
(ZAPU), die als alle alllikolollialisrischel/ul/d amirassistischen 
Kräfte umfassellde Orgal/isation den ßefreiwlgskampf des 
Volkes VOll Zimbab ..... e fiihren sollte. Knapp ein lahr spätu 
jedoch. als auch diese Orgal/ismioll verboten wurde, kam es in 
der ZA IJU-Fiihmng zu heftigen Auseinandersetzungen um die 
Frage, ob das neuerliche Verbot durch eille Nellgriindllllg 
unrerl(wfen werden sollte. OI.ler ob - wie Nkomo lind seil/e AI/
hänger meime/l - der Befreiu"g~'kampf fOrfU/1 in der ille
galität lind uIIIer Einschlllß bewaffneter Gewalt ..... eitergefiihrt 
werdm sollte, Teile der ZAPU-Fiilrrlmg ulller SitJrole spalte
ten sic:1/ ab ul/d gründeten 1963 tlie Afrikanische National
union ,,"on Zimbabwe (ZAN U) , Die (WS l/ieur Abspaltung 
resultierenden politischen und taktisch-strategischen Differen
zen hielten bis in die jiingste Vergangenheit an, 

Gemeinsame Ziele: Antiimperialismus und Sozialismus 

Auch llie auf IIlftiative der Organismioll fiir AfrikUllische Ein
heit (OA U) im Dezember 1974 in Lusaka vereinburte Vereini
gung von ZAPU, ZANU wul FROLIZI (die 1971 gegründete, 
politisell ul/bedeutende " Befreiungsfront Zimbabwes") in 
einem organisatorisc:h einheitlichen Afrikanischen National
rat (ANC) sclteitene lemlich: EillI1wl weigen e sich Sithole, 
seine Organismion dem Lusaka-Beschluß emsprechend UUflll
lösen. Zum (l1I(/eren beharrte Bischof Abel Muzorewa, Präsi
dem des /97/ legul gegründeten Af rikal/ischelt NationairalS 
(ANC) , Imgeachtet der nellen Mehrheitsverhällllisse auf seiner 
IJräsidemscllaft, Dazu kamen AlIseinOllderserz.IUlgell um die 
FraRe des bewuffnett!n Kampfes, 

Trotzdem wllrde im Herbst 1975 gemäß dem Vereinigultgs
(jbkommelt I'on Lusku eilt Volkskongreß in Solisbur)' durcil 
geführt, der Nkomo zum Präsidemen wähl/e lind die in diesem 
Heft dokumemierte Salisbury-Deklaralion I'erabsclliedete, die 
als programmatische Grllndlage des ANC (ZA PU) gelten 
kalln . 

Nach dem endgültigen Schdlern tier Verhundhmse" zwischen 
Nkomo lind Smith im Frühjahr 1976 wurde der bewaffnele 
Kampf wieder "erstä rkt fortgesetzt . Gleicltuitig emwickelte" 
sich - besonders nach der Allssclialflmg Sitholes (lItS der 
ZANU-FiiIITlUlg - giinstigere Bedin81/Ilge/l fü r den Prozeß der 
Vereinlteitlidmng der wichtigsten Teile der nmionalen Be
f reiuIIGsbewegung Zimbubwes, Beide Organisatiollen - so-
11'0111 ZAPU (Ils al/ch ZANU - vertraten ohnehin seit gemu
mer Zeit ;', den Grundforderullgen des natiol/alen Befrei
wlgskmllpfes - vollständige Unabhängigkeit. konsequenter 
Antikolonialismus wld Amiimperialismus mit der Perspektil'e 

GU~lfllokämp(~r d~r Z/PA 

des Sozialism us - gleichgerichtete Positionen, wenngleich 
zeitweilig bei der ZANU Iwtiollfllistische Elemente und eine 
Verabsoilltienmg des be ..... affneten Kumpfes iiberwogen. 

Im No vember 1975 war die Vereinigung der m ilitärisdIen Ab
teilullgen vo" ZAPU /lnd ZANU zur Volksarmee "on Zirn
babwe (ZIPA) erfolgl, Geleitet 1'011 einem J8-köpfigen. pori
tätisch besetzten Oberkommando aus ZA PU- und ZANU
Kurie"" intemivierte die ZlIJA fortan die militärischen Gue
rilla-Aktionen, eröffnete lIel/e FrOllfen des Kampfes Imd trieb 
das Smitll-Regime zl/sehe/UJs in die Enge, 

Antwort auf den Kissinger-Plan: Palriolische Fronl 

Umer (Iem Druck des nach dem Sieg des angolunischen Vol
kes grundlegend I'erändertell Kräftel'erltälmisses im siidlicltNl 
Afrika setVe ein hektisches Suchen /lach neokolollÜl/istisdlen 
Lösungen fii r Zimbabwe ein. das ;', der Annahme de.f Kissin
gerschen Sechs-Pullkte-flans durch Smith gipfelte, KUli die
ses Plans isr es, über eine EI// .... llffwlllg der natiollalen Be
f reilmgsbewegullg IIml intefllatiOllflle Finallzspritzen in Mil
liardenhöhe die weiße Minder/leit llis ökonomisch herrschentle 
Klasse a/l der Macht z.u (vgl, AlB. Nr. 10 und 11 -12/ 
/976). 

Die:.'es Unterfallgen stieß imlesst!II auf die A blehmmg lies VOll 
l , Nkoll1o gefiihrten ANC, tier mmmeitr 1'0 1/ Roben MlIga~ 
repräsentierten ZANU, der be .... affneten Befreiungskämpfer 
wie tier f ünf afrikanischen " Frontstaatell" Angola, Mopml
bique, TUllsaniu. Sambia 111/(1 B015wllna; IIkzeptien wllfde da
gegell die Abhultwlg einer Verfassungskonferenz iiber deli Ab
lauf der Machtübergabe mller tlem Vorsitz der \'ermllwortli
ehell Kolo"inl"U/cht GroßbriulfIl/icl/, 

Die Notwendigkeit, dem Imperialismus auf llieser Gell/er Rho
desiellko/lferellz eillheitlich uml geschlosseIl gegem'iberl.lllre
um, veranlaßte ihrer:.'eiu die politisch venUltwortlmgsbewußtell 
Kräfte der rrllfiollulell Befreiullgsbewegung, repräsemiert 1'011 
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J. Nkomo und Roben A1//gabe, zu neljen Anstrengungen. die 
militärisch~ und politisch~ V~reiniglllig vorQnZlllreiben. 
Im September /976 wurde zwischen Nkomo und Mugabe die 
Palriotische Front gebildet, in der nlmmel!r die relevantesten 
Teile des Widersftlfldes zusammengesclllossen sind. 

Nach der Bildung dieser gemeinsamen Fro", ist dem von den 
unterschiedlichsten Seiten betriebenen Verwirrspiel. die Be
freiungsbewegung von Zimbabwe in "Gemäßigte" und " Ra
dikale" oder auch.in " Alte" und "Junge" auseinanderZ,udi
vidieren, die Gnmtllage entzogf'n: .. Zum erSten Mal Mit Jahren 
finden wir uns wieder zusammen, alte lind neue Kämpfer . .. ", 
kommentierte ein ZIPA-Kommmrdanl (Afrique Asie, Nr. / 23/ 
29. 1/. /976). 

Altf der Genfer Rhodesienkonferenz treten Nkomo 1It/(1 Mu
gabe geschlossen [ur die sofonige Obergabt! der Regier/mgs
gesclräfte an das Volk von Zimbabwe auf und ,'erlangen die 
Freilassung aller politischen Gefangenell. die Allfhebung des 
Ausnahmezustandes, die Auflösllng der Wehrdörfer und die 
Abschaffung der politischeIl Tribunale des Smith-Regimes so
wie die ungeJrindene Riickkehr aller Freiheitskämpfer. 

Der " Dritte Weg" Muzorewas 

Angesichts dieser Front sahen sich die Vertreter des britischen 
ImperialismllS wie des Smith-Regimes veranlaßt, nach nellen 
A"satzpullkten Il",er den schwQrzen Po fitikern W sllchell. 

einen Panner Jur ihre neokolonialistisclre Lösung zu finden, 
Dabei setzen sie offenkllndig auf Bischof MIIIoreH'/l , dessen 
gesellschaflspolitischt! Zielvorstellungen eines ,. Drillen We
ges" IIeokolollialistischen Interessen entgegenkommen: ,. Der 
Sozialismus hat gwe und sch/echte Seite" wie auch der Kapi. 
talismw, Ich trete da[ur ein, daß wir das gllle (UIS beidelI 
Ideologien nehmen sollten, um ,larO/IS ein eigenes typisches 
Zimbabwe-System zu t!IIlWickeln", verkündete Muzorewa in 
einem Imerview (Der Spiegel. NT, 44/1976). 

Als am 4. November 1976 der britische Obsewer enthüllte, 
daß Muzorewa insgeheim mit dem rhodesischen Geht!im,lienst
chef zusammengetroffen war. sahen sich die Führer der Patrio
tischen Fro", zu einer klaren Slellllt/gnallme vemlllaßt. Mu· 
gabe: "Bischof Muzorewa ist ein Verräter. In dem Momem, da 
die KOllferellZ von Genf sich in einer Sackgasse befindet lind 
die Kolollialannee I'on Salisbury ihre Verbrechen vuvielfacl.t, 
ist Muzorewa geheime Komakte mit der rhodesischen Dele
ga/iol/ eingegtmgen. In Genf hat er mindestens zweimal den 
Siclterheitsd.ef 1'011 Smith, Derek Robinsoll, geiroffen, Das 
erstaunt uns km/J" , Seitdem er tlllf der politischeIl Szene tmfge
taucht ist, 1I111 dieser Mensch versucht. tllle Kompromisse, die 
der Kolonialismus angeboten hat, l.II akz.eptieren. " 

Ob dieses Spiel UJlldons lind Salisburys aufgehen wird. l.mlgt 
illdessen davon ab, inwieweit es den aUfhell/ischen Vertretern 
des Volkes VQIl Zimbtlbwe gelingt, tlurch eine weitere Verstär· 
kUllg ihrer politischen und militiirischen Aktionen das Smith
Regime l.IIr vollstäntligen Kapi/lll{/fioll Zll zwingen. 

Aflicanischer Nationalrat [ANCI 

Deklaration 
-September 1975 

Wir, das Volk von Zimbabwe, treffen uns auf diesem histo
rischen Kongreß des Afrikanischen Nationalrates 
( African National Council ). um 

a) unsere nationale Einheit und unsere unumschränkten 
Rechte durch die Wahl unserer nationalen Führung gel
tend zu machen; 

b) Kurs und Führung unseres Befreiungskampfes restzu
legen; 

c) die übel des Kolonialismus und Imperialismus zu be
kämpfen und bloßzuste llen; 

d) unsere nationale Politik und die Programme für die ge· 
genwärtige und zukünftige Entwicklung zu untersuchen, 
zu umreißen und darüber zu entscheide n. 

Dazu stcllen wir fcst: 

Das gegenwärtige koloniale Lebenssystcm in Zimbabwe ist 
ausbeuterisch, was seine Praxis wie seine Ausrichtung be· 
trifft. Die einzige Absicht des Eindringens und dcr Ansied
lung der britischen Siedler \'on 1890 an war, die Natur· und 
Menschenressourccn Zimbab~es zum Gewi nn der Siedler 
und ihrer Hintennänner entsprechend dem System an sich zu 
reißen und auszubeuten. 

• Die militärische Besetzung unseres Landes durch die so
genannte " Pioneer Columo"l im Jahre 1890, die Veranke· 
rung von Landnahmegesctzcn, der privilegierte Stand der 
Siedler in allen Bereichen - wie Bildung, Lohnstruktur usw. 
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-, die Aulbürdung diskriminierender und unterdrückender 
Gesctze - das sind alles Millel, wdche die Verewigung dieses 
Lebenssystems in unserem Land zum Ziel haben. 

• Ocr Rassismus der Siedler ist ein Nebenprodukt des bri· 
tischen Kolo nialismus. das in den Händen der Siedlergesell· 
schaft dazu dient. ausbeuterische Interessen in Zimbabwe zu 
schützen. Er ist einc Haltung und Praxis, die menschliche 
Würde des Afrikancrs herabzusetzen und zu untergraben. 

• Kolonialismus und Ausbeutung sind die zwei grundlegen
den übel. mit denen sich das Volk von Zimbabwe heute 
konfrontiert sicht. Unter diese r Voraussetzung war und ist 
eine Revol ution noch immer nicht nur unvenneidbar, son
dern notwendig. um Kolonialismus, Ausbeutung und Rassis
mus in Zi mbabwe auszurollen . 

• Die Errichtung der Kolonialherrschaft in Zimbabwe halle 
den Charakter einer militärischen Aggression, und ihre Auf
rechterhaltung beruhte auf der militärischen Macht der Sied
ler, Angesichts dieser Tatsache haben wir, das Volk von 
Zimbabwe, keine andere Wahl. als uns in der gleichen Weise 
zu verteidigen und zu befreien, 

• Der gegenwärtige Befreiungskampf ist daher eine Fon 
setzung des Widerstandes, der von unseren Vorvätern seit der 
Zeit der kolonialen Aggression geleistet worden ist. 
Daher ist der Befreiungskampf. wie es in der Einigungser
klärung von Lusaka anerkannt wurde, ein legitimes Millel. 
die Unterdrückung zu beseitigen und eine demokratische 



Herrschaft zu errichten. Das gegenwärtige Wirtschaftssyslem 
ist darauf angelegt, den Siedlern und dem internlltionalen 
Kapitalismus zu nutzen - auf Kosten der afrikanischen Mehr
heit. 

Die Politik der Unterdrückung 

Seit der Ankunft rassistischer Siedler in Zimbabwe haben 
sich Macht- ·und Verfassungsüberlegungen stets um das Kon
zept der P rivilegierung gedreht. Die Privilegierung fußte auf 
dem selbstsüchtigen Drängen und der Gier nach Profit und 
wirtschaftlicher .Monopolstellung auf Kosten der afrikani
schen Mehrheil. 
Das Rechtssystem wurde in der Weise manipuliert , daß es die 
privilegierte Minderheit und ihre wirtschaftlichen Interessen 
absichert und ihr höchsten Schutz und infolgedessen ein 
Höchstmaß an Macht gibt, die ei nheimische Bevölkerung zu 
demütigen, einzuschüchtern, zu berauben und auszubeuten. 
Brutale Un terdriickung ist in Zimbabwe an der Tagesord
nung. Nackter Terror wurde bei dem Versuch verübt, lias 
Volk von Zimbabwe einzuschüchte rn und dadurch zur Unter
werfung zu zwingen. Gnadenlos wurden Massenvertreibungen 
von Menschen aus ihren Heimen in Konzentratio nslager 
durchgeführt. 
Hunderte von jungen Zimbabwern haben ihr Leben itn Kampf 
gegen die Sicdlerunlerdriickung verloren. Tausende weitere 
wurden wegen ihrer politischen überzeugungen in TodeszeI
len geworfen, in Haft, Lager und GeHir1gnisse. 

Die systematische Enteignung unseres Landes und Viehs hat 
uns unserer althergebrachten Mittel zum Lebensunterhalt be
raubt und uns dadurch gezwungen, andere Mittel auf Bauern
höfen, die Europäer besitzen, und in städtischen Gebieten zu 
suchen. In den Städten sind wir mit dem System der Arbeits
platzreservierung (" job reservation" ) zugunsten der Siedler
minderheit konfrontiert , niedrigen Löhnen, dieAfrikanemge
zahlt werden, hoher afrikanischer Arbeitslosigkeit, diskrimi
nierender Gesetzgebung, wie den Paß-Gesetzen, dem Land
stre iche rei-Gesetz, dem Grundbesitz-Gesetz und einer Reine 
anderer Gesetze , die dazu bestimmt sind, die Afrikaner zu 
peinigen und zu erniedrigen. Die Arbeitskraft von Afrikanern 
erbringt den größten Anteil der industriellen Produktion und 
ist dennoch am niedrigsten bezahlt. Schlimmer noch, ihre 
Löhne werden aufgezehT! von den maßlosen Preisen für die 
Waren, die sie herstellen, und den hohen Mieten für die änn-

Nkomo, Yorsilzender dei ANC-Zlmbobwe 

lichen afrikanischen Behausungen. 
In den ländlichen Gebieten herrscht eine ähnliche Situation 
vor, mir rasch steigenden Preisen für landwirtschaftliche Ge
räte, Düngemittel und Saatgut . Doch gleichzeitig werden die 
Preise für afrikanische landwirtschaftliche Produkte und Vieh, 
das böswillig als zweitklassig eingestuft wird, absichtlich nied
rig festgesetzt. Das Gesamtergebnis von all dem ist die all
gemeine Verarmung des afrikanischen Volkes und des lan
des. Dies ist das teuflische System der Ausbeutung und Unter
driickung, über welches das afrikanische Volk zur Zeit keine 
Macht zur Kontrolle hat. Dieses teuflische System kann nicht 
durch irgendwelche refonnistische Methoden beseitigt wer
den. Es muß gestürzt und die Macht muß kontrolliert werden 
durch d ie Mehrheit, um eine sozial-ökonomische Ordnung, 
d ie allen gleich dient, zu errichten und zu sichern. 

Land 

Das Landzuteilungs- ("Land Apport ionment")Gesetz von 
1930 und die nachfolgende ergänzende Gesetzgebung zUr 
Landwirtschaft teilten das Land in europäischen und afrikani
schen Boden mit dem Ergebn is, daß 50 % des fruch tbarsten 
Teils nur 5 % der Bevölkerung gehören, den Siedlern. Da
gegen sind rund 40 % des weitgehend unfruchtbaren und von 
Krankheitserregern verseuchten Bodens 95 % der Bevölke
rung zugeteilt, der afrikanischen Mehrheit. 
In einem freie n und demokratischen Zimbabwe, fü r das wir 
kämpfen, werden Agrarreformen durchgeführt werden, um 
gleiche Verteilung und Benutzung des Landes durch das Volk 
von Zimbabwe zu gewährleisten. Bei der Bodennutzung 
sollen Eigenständigkeit und Selbstversorgung in der Lebens
mittelproduktion Vorrang haben. Weil der Boden das ge
meinsame Erbe des ganzen Volkes von Zimbabwc und 
Hauptstütze der Wirtschaft ist, darf der Boden nicht ein Mo
nopol einiger weniger Großgrundbesitzer und Spekulanten 
sein, ganz abgesehen von solchen Landbesitzern , d ie ab
wesend sind. Der Boden gehört dem ganzen Volk. 

Industrie 

Um eine leistungsfähige Entwicklung und Diversifikation 2 

der Wirtschaft zu geWährleisten, .dürfen die Produktionsmittel 
nicht den Interessen einiger weniger dienen . 
Industrielle Entwicklung muß dazu dienen , zusätzliche Be
schäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, um die Arbe itslosig~ 
keit zu beseitigen. In einem freien Zimbabwe wird jeder Bür
ger das Recht auf Arbeit haben, auf Freiheit von Ausbeu
tung, auf das Recht, gemäß seiner Leistung zu leben, und auf 
Schutz seines Privatbesitzes. 

Arbeit 

Das Recht auf Arbeit ist ein unveräußerliches Recht eines 
jeden Bürgers Zimbabwes. Daher iSI es die Pflicht des Staa
tes, fü r Beschäftigung aller seiner Bürger zu sorgen. Das um
faßt die Beseitigung des niederträchtigen System~' der Ar
beitsplatzreservierung, das bis heute zugunsten der Siedler
minderheit besteht. 
Deshalb mu ß es eine organisierte Arbeiterbewegung geben, 
die den Inte ressen der Arbeiter und der Nation als ganzer 
dient. Um Arbeitskonflikte zu beseitigen, ist es notwendig, 
die Arbeiter an Entscheidungsprozessen bei allen sie betref
fenden Angelegenheiten zu beteiligen. 

Bildungswesen 

Das gegenwärtige Bildungssystem ist diskriminierend und be
vortei lt die Siedler. Während die Ausbildung für die Siedler 
kostenlos und obligatorisch ist, ist die Ausbildung für Afrika-
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ner weder kostenlos noch Pflicht. Es ist unsere feste Absicht. 
nach dem Sieg in unserem Kampf ein fre ies und obligatorisches 
Erziehunswesen für alle zu schaffen. Anders als im gegen
wärtigen Bildungssystem wird in einem freien Zimbabwe eine 
Vielfalt von Lcrnmöglichkeiten geschaffen und werden um
fassende Le hrpläne fü r die Grundschulen . weiterführenden 
Schulen, Universitäte n. technischen Schulen und Berufs
schulen erstellt werden, als Voraussetzung einer technisch und 
wissenschaftlich o rient ierten Ausbildung, um die Einstellung 
der Me nschen von der Beschränktheit des kolonialen Er
ziehungssystems zu befreien. Bildung muß frei, allseitig und 
verpflichte nd sein. 

Gesundheitswesen 

Wegen der koloniale n und rassistischen Prägung des Ge
sundheitswesens hat die Entwicklung dieser Dienste kläglich 
darin versagt, die große Mehrheit der Bevölkerung hinrei
chend zu versorgen. Das Gesundheitswesen wird ausgedehnt 
werden müssen, um' alle Teile des Landes zu erfassen und alle 
Bürger des States zu versorgen. 

Würdigung inte.mationaler Hilfe 

Mit besonderer Würdigung und Dankbarkeit vermerken wir 
die Opfer und die Hilfe, die von unserert unabhängigen Nach
barstaaten Sambia, Botswana, Tansania und MOI;ambique 
aufgebracht wird. Mit Genugtuung und Dankbarkeit nehmen 
wir die materielle, moralische und diplomatische Unterstüt
zung, die uns von der Organisation für Afrikanische Einheit 
(OAU) zuteil wird, zur Kenntnis, von Mitgliedsstaaten der 
OAU von den sozialist ischen Ländern und von der über
wältigenden Mehrheit der Mitglieder der Ve reinten Nationen 
und ihrcr Sonderorganisationcn. Ferner würdigen und drük
ken wir unsere Dankbarkeit aus gegenüber der unentwegten 
Solidarität und Unterstützung durch die internationalen und 
nationalen fortschrittlichen Organisationen. 

Solidaritätsbekundungen 

Wir drücken unsere Solidarität mit den Völkern und Län
dern aus, die gegen Imperialismus, Kolonialismus, Neo
kolonialismus und Rassismus in Afrika, Asien und Latein
amerika kämpfen, sowie mit dem Kampf für die Wiederher
stellung der Rechte des palästinensischen Volkes in seinelTL 
e igenen Land, dem Unabhängigkeitkampf des sogenannten 
Französisch-Somaliland und der Spanischen Sahara . 
Wir e rklären , daß der Kampf für die Befreiung Südafrikas 
und Namibias unser Kampf is t und daß die Befreiung Zim
babwes un auflöslich verbunden ist mit der Befreiung dieser 
beiden Länder. Wir gratul ieren den Völkern von M~am

bique, Guinea-Bissao und den Kapverdischen Inseln, von 
Sao Tome und Principe und den Komoren zur Erlangung 
ihrer Unabhängigkeit. Wir begrüßen mit Beifall die Siege, die 
das angolanische Volk gegen den portugiesischen Kolonialis
mus errungen hat und wünschcn ihm weitere Siege im Kampf 
für die vollkommene Unabhängigkeit. Wir begrüßen die 
heroischen Siege der Völker von Vietnam, Kambodscha und 
Laos gegen den US- lmperia li s~us . 

Verurteilungen 

Wir verurteilen als vorsätzliche Feinde des Volkes von Zim
babwe all jene Länder und Organisat ionen, die dem Smith
Regime allumfassende Unterstützung geben, wie 
a) Großbritannien, d ie USA, Frankreich, 'Westdeutschland, 
Japan, die Schweiz, Israel und Italien; 
b) Südafrika, weil es das rhodesische Rassisten-Regime mili
tärisch , wirtschaftl ich und ]Xllilisch stützt. 
Wir verurteilen und weisen voll und ganz die reaktionären 
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Vorste llungen des Rassismus und Tribalismus 3 zurück. Farbe, 
Rasse oder Stamm müssen als Zufalligkeiten, die sie sind, 
behande lt werden und dürfen nie, unter welchen Umständen 
a uch immer. aufgefal3t oder als Garantiescheine für ein rei
cheres Leben, Macht oder Privilegien mißbraucht werden. 
Wir rufen alle Einwohner Zimbabwes auf, insbesondere die 
weißen Einwohner, deren Führer die Hauptvollstrecker des 
Rassismus waren, sich von solchen Führern zu lösen und sich 
dem Afrikanischen Nationalrat anzuschließen, so daß wir alle 
zusammen vorwärtsschreiten können, um eine Gesellschaft 
und eine Regierung aufzubauen, in der jeder Bürger seinem 
menschlichen Wert entsprechend behandelt und Rassismus als 
Verbreche n geächtet werden wird. 

Beschlüsse 

Im Gedenken an die großen Opfer unserer heroischen Frei
he itskämpfer Zimbabwes, die ihr Leben hingegeben haben 
wie an jene, die in Todeszellen, Haft und Gefängnis sind; 
im Bewußtsein und in Hingabe an unsere natürliche Pflicht, 
uns selbst zu befreien, beschl ießen wir: 

I . Die höchste nationale Ehrung denen zukommen zu lassen, 
die ihr Leben für die Befreiung unseres Landes hingaben; 
2. uns wiede r der Sache unserer Befreiung zu widmen; 
3. die Massen Zimbabwes zu mobilisieren und zu erziehen, 
um Kolonialismus, Neokolonialismus, Imperialismus und 
Rassismus zu verabscheuen und zu bekämpfen; 
4. den Befreiungskampf zu verstärken und alle notwendigen 
Schritte zu unternehmen, um unseren Sieg und die völlige 
Beseitigung von Ausbeutung und Unterdrückung sicherm
stellen; 
5. die Einheit des Volkes von Zimbabwe gegen alle spalteri
sehen und zerstörerischen Elemente, gegen Tribalisten oder 
Spalter innerhalb und außerhalb des Landes zu verteidigen, 
zu schützen und zu förde rn ; 
6 . die Partei a ls die einzige ]XlIitische Vorhut des Volkes von 
Zimbabwe jetzt und in Zukunft zu stützen; 
7. die Balkanisie rung des Landes unter dem Deckmantel der 
sogenannten Politik der "Provinzialisierung" abzulehnen und 
rückhaltlos zu bekämpfen; 
8. daß jegliche Verhandlungen nur auf der Grundlage statt
finden können, die Macht von der Minderheit auf die Mehr
he it zu übertragen; 
9 . die internationale Gemeinschaft aufzurufen , nie Splitter
gruppen innerhalb oder außerhalb Zimbabwes anzuerkennen, 
zu unterstützen und zu fö rdern. 

Aufruf 

1. Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, ihre mate
rielle, moralische und diplomatische Hilfe für unseren Be
freiungskampf zu verstärken. 
2. Wir rufe n die inte rnationale Gemeinschaft auf, die Partei 
als e inzig authentische Vertretung des Volkes von Zimbabwe 
anzuerkennen. 

Salisbury, 28. Septe mber 1975 

(Quelle: Zimbabwe Review, Lusaka, Nr. 2/1 1)76,) 

AllITIerkungen der Redaktion: 

1) Bezeichnung für die von Cedl Rhodes - bedeutendster Expo
nent des britischem Finanzkapitals in Südafrika und damals ZWl1 

Premierminister der Kapkolonie berufen - im Sommer 1890 
zur endgültigen Eroberung Rhodesiens entsandte Söldnerarmee. 

2) Di."e~ifikation meint Ausweitung des ProduktlOnsson,ments. 
3) Tnbahsmus bedeutet Stammesegoismus und A~pielen von 

StammesgegeßSätzen. 



Interview mit Rollert Mugabe - November 1976 

Für eile ohne 

FRAGE: Denken Sie, daß in Genf wirklich die Lösung 
des Problems von Zimbabwe gdunden werden kann? 
R. MUGA BE: Ich bin überzeugt , daß allein die Waffen über 
die Zukunft von Zimbabwc entscheiden werden. In der Tal 
war Großbritannien nicht bereil, seine ko lonialen Verant
wortlichkeiten in ihrer Gänze wahrzunehmen; ich denke, daß 
es unmögl ich iSI, hier die Mindesllösung auszuarbei ten. 

FRAGE: Warum wollen Sie denn , daß als Datum der 
Unabhängigkeit von Zimbabwe der 1. September 1977 fest
gelegt we rden soll? 
R . MUGA BE: Das ist nur ein Vorschlag. In Wirklichkeit ist 
das, was wir forde rn, die Proklamation der Unabhängigkeit 
von Zimbabwe in einer Frist, die unter ke inen Umständen 
zwölf Monate überscltreitcn darf. 

Keinerlei Rel'ancbegeist 

FRAGE: Dic Errichtung welcher Macht streben Sie an? 
R. MUGAB E: Eine nationalist ische und demokratische Re
gierung, die den Wünschen entspricht, die das Volk zum Aus
druck bringen wird, und eine Gesellschaft, die keinerlei 
Diskriminierung zwischen den Rassen auf irgendciner Ebene 
zuläßt. Wir sind von keinerlei Revanchegeist besessen, aber 

niemand wird in Zimbabwe irge ndeinen besonderen Status 
genießen, weder die Weißen noch ande re. Jeder wird dort 
die gleiche Chance haben. 

FRAGE: Sind Sie damit einverstanden, daß die weißen 
Rhodesier, die das Land verlassen wo llen, en tschädigt werden 
solle n? 
R. MUGABE: Das ist eine absolUl sinn lose Ko nzeption . 
Die Weißen, die gehen, können alles, was sie wollen, mit
nehmen ; aber die Idee einer Entschädigung zu ihren Gunsten 
halte ich grundsätzlich fü r schlecht. 

FRAGE: Glauben Sie dennoch , daß e ine Feuereinstel
Jung dazu geeignet sein könnte, die gegenwärtig laufenden 
Verhandlungen zu erleichtern? 
R. MUGABE: Sicherlich nicht. Im Gegenteil, wenn e ine 
FeuereinsteIlung zustandekäme, würde Smilh die Verhand
lungen unterbrechen. 

FRAGE: Findet sich der Schlüssel zur Lösung nicht 
ein wenig auf der Seite Washingtons oder Pretorias? 
R. MUGABE: Wir allein besitzen den Schlüssel zur Lösung. 
Wie in Vietnam in der jüngsten Vergangenheit machen die 
Vereinigten Staaten nichts anderes als die Dinge zu ver
komplizieren. 

FRAGE: Man sagt von Ihnen, Sie seien ein Freund der 
Sowjetunio n. Auf welche Länder können Sie in Ihrem Kampf 
zählen? 
R. MUGABE: Wir sind keine Feinde der Sowjctunio n. Wir 
sind mit vielen Leuten befreundet , aber wir bewahren dabei 
unsere Handlungsfre iheit .in jeder Hinsicht vollkommen . 
Ich füge hinzu, daß ich persönlich nie weder die Sowjetunion 
noch China besucht habe, aber daß ich micn - im Gegensatz 
dazu - schon zwei Wochen in den Vereinigten Staaten und 
einen Monat in Großbritannien aufgehalten' habe. 

Wir beanspnKhen die ganze Machl 

Die Regierung Smith ist zut~efst faschistisch. Warum betreibt 
Frankreich Handel mit ihr. verkauft Waffen an Südafrika, 
welches sie dann wieder den Rhodesiem überläßt, während 
es seine Pflicht wäre, unserer Sache zu helfen , uns mo ralische 
und materiell e Hi lfe zu gewähren? 
Darüber hinaus sind wi r furchtbar enlläuscht von der ~b
wesenheit des frankophonen Afrika, das zum großen Teil 
unserer Sache gegenüber distanziert bleibt . Vielleicht is t es 
nicht genügend gereizt worden . 

FRAGE: Wenn die Verhand lungen ewig dauern sollten, 
werden Sie die Initiative zu einer Unterbrechung ergrei. 
fe n? 
R. MUGABE: Ich bin nicht hierher gekommen, um zu unter
brechen, sonde rn um zu ve~handeln. Aber es gibt bestimmte 
Formen von Kompro missen, denen wir niemals zustimmen 
werden. Es ist so, daß die übertragung der Macht in unsere 
Hande vollständig und bedingungslos erfolgen muß. Wir 
beanspruchen in der Tat die ganze Macht. 

(Que lle: Le Monde, Paris, 7.18. 11. 1976) 
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Internationale Dokumente 
Ei*ibq 

Umer den internationalen OrgonisllfioMn lJerschiedener Art, 
welche Rassismus UIId Kolonialismus ~kämpfen, nehmen die 
Vtremlen Nationen (VNO) einen hervomJgenden Platz. ein. 
Bereits in Artikel 55 du / 945 verabschiMtltn Oaarta der Ver· 
eiDlen Nat.iooeo wird die Bae.ldpJtc da Rassbmus ZU tiMr 
Vorawsetl.UIIg für die Schaffung friedlicher, auf GleichlnndJ
tigung und ~lbstbes,jmmung basitmuJer Bezidlungen l.W;· 

schm ihn NalioMn crkljirt. Bis 1960 fordme die UNO 11Q

~,.,lidl SüdDfriJuJ wiederholt zur RevidiLrung Mine' Politik 
auf; wirksamt MoßnahmLrI alludings wilfden von der Mehr
heit tk, " westlicMn" Stooten verhindert. E;sl das MassakL, 
von SharpelJille im März 1960 mochte es auch den imperiali
stischen Staatt!n Ulld. ihren Verbündeten unmöglich, sich einer 
Vernrteilung Südafrikas zu entziehen. Die Veränderung des 
Kräfrevl!rhälm~ses in der UNO wgllnsten der Länder der 
"Dritten Welt''forderte die konsequente Entwicklung der UNO. 

1963 wurde ein W.HenembarJo pCftI Süda&ib nrhiinJt; 
/966 folgte e~tmals dit Verhängung von bindenden Sanktio
nen gegen tin Land, als das Smith-Regime in Rhodaien ein
stitig stine UMbhängigkeit erklärtt; um 27. Oktober 1966 
aberkanflle dit UNO Südafrika die Tnuhandschaft übu das 
Gtbitt Namibias. worauf Prttoria jtdoch nicht reagiertt. Die 
UfIIIOChgiebigktit dts Rassisten-Regimes und Stiner VerbÜfl
dt~ tjne~ejlS, die veränderungen in den u,rtmationa
len Bnithungen andertrStiu, schlugen sich auch in einer Ver
schärfung der Stellungnahmen der UNO zU den Problemm des 
südlichen Afrika nieder. 
Ihren konseqUt:ntuten Awdruck fand d;ue Entwicklung in tkr 
um 30. NovemMr 1973 erfolgten Venbsdlledung der .. lntet
utioaaJen KOPYentiOD zur Unlerdriidr;:unc lIdd Best ... ,.... 
det Verbrfl:hem der ApartheW" und tkr zugleich vtrkündt tm 
" Kdmpfdekath gegen Rassismw und Rassendiskriminierung", 
die mit dem 10. lkzemMr 1971 begann. 
Die Konvention steht domit in einer Reihe mit den Völker
rfehl setzendtn Urteilen der Nürnberger Kritgsverbrecherpro-
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zesst! und begründet eint internationale srrafrechtlicht Haf
tung für die Btgehung oder Beteiligunx an den Verbrtthm 
der Aparthtid. 

Diu betrifft insbesondere die Bunde5republik: Sie hat bislang 
ditst Konvention nicht lmteneichnel, die seit dtm /8. Juli 
1976 in Kraft ist. Vielmehr /.sI sie selbst stit ihnr Aufnahme 
in die UNO im Jahre 1973 wiederholt vtrurteilr ;''Orden, das 
Rassisten-Rtgime politisch, wirtschaftlich und mililiirisch zu 
unttrslÜtzen, .so ttwa im NovemMr 1976 in scharfer Form. 
Auch diesmiJl reagierte die Bundesrtgitrung mit Arroganz 
und Slr;lt ungaJC}ltet aller Bewtise der Kollaboration ab, 
gegen UN-Btschlüsse zu vtrstofkn. Gleichzeitig stimmte sit 
gegO! jtde wjrksamt Maßnahme zur Bekämpfung der Rassi
stenherrschaft in Südafrika, Namibia und Zimbabwe; bei der 
Abstimmung üMr die genannte Konvtntion hai sich die BRD 
enthalten. 

In derselbel' Weist widersetzt sich die Bundesregierung allen 
konsequenten Maßnahmtfl, wie sie im Programm der Kampf
dekade festgelegt sind und im Aktioll5pfOll1lllUD der H.v.n ... -
Konferenz vom Mal 1'176 präzisiert wurden, die unter ckr 
Schirmherrschaft des UN-Sonderkomitus gegen AJHJrtheid MJ

wit der Organisation {Ur Afrikanische Einheit (OAU) abge
halten worden wnr. Etliche der in diuen ProgrQnInfDI zu wirk
samen Aktionen aufgerufeMn Organisationen aus dem kirrh
lichen und gewerkschaftlichen Bereich haben ihrerstit.J inzwi
schen Resolutionen gegen Südafrika beschlossen, in dt:llt:n 
konkrete Schrine gefordtrr lind angekündigt werden; so dtr 
Weltkirchenrat, der Weltgewerkschaftsbund (tkr seit seillt!r 
Gründung konsequent gegen Kolonialismw wut Rassismus 
eintritt) , der Internationale Bund Freier G~rkschaf(en 

(lBFG), stlbst dit Sozilliistische Inttmationa!e, deren Mit
glitdspartei die SPD ist. 
Dit im Wesen unträndertt Treue der Bundtsrtpublik zu dm 
rassistischen und kolonialistischen Regimes srtllt demgtgen
übt, eine Verachtung du Drängens der Wtltöf{entlichkeit nach 
der Beseitigung \IOn rassistischer und kolonialistischer Umtr
drückung dar und treibt Bonn international in die Isolierung. 



gegen 
Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention 

unter Hinweis auf die Festlegungen der UNO-Charta, in 
welcher sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet haben , sich 
sowohl gemeinsam als auch einzeln in Zusammemirbcit mit 
der UNQ einzusetzen für die weltweite und wirksa me Ach
tung der Menschenrechte und Grundfreihe iten für alle, ohne 
Unterschied der Rasse , des Geschlechtes, der Sprache oder 
der Religion, 
unter Hin~eis auf die " Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte", in der es heißt, daß alle Menschen frei und mit glei
cher Würde und gleichen Rechten geboren werden und daß 
jeder, ohne jeden Unterschied, besonders der Rasse , der 
Hautfarbe und der nationalen Herkunft , alle in ~er Erklä
rung proklamierten Rechte und Freiheiten für sich geltend 
machen kann ; 
unter Hinweis auf die "Deklaratiorr über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an die kolonialen Länder und Völker"' , 
in welcher die Vollversammlung erklärt hat, daß der Befrei
ungsprozeß unaufhaltsam und unabwendbar ist und daß im 
Interesse der menschlichen Würde, des Fortschritts und der 
Gerechtigkeit dem Kolonialismus und allen mit ihn~ verbun
denen Praktiken der Rassentrennung und -disk riminierung 
ein Ende gemacht werden muß; 
unter Hinweis darauf, daß gemäß den Bestimmungen der 
inlc rnationalen Konvention über die Beseitigung a ller For· 
men der Rassendiskriminierung ~ die Staaten besonders die 
Rassentrennung und die Apartheid verurteilen und sich v~r-

ARTIKEL I 

I . Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention erklären, daß 
die Apartheid ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
ist und daß die aus der Apartheidpolitik und -praxis sowie 
anderen ähnlichen Politiken und Praktiken der Rassentren
nung und -diskriminierung resultierenden unmenschlichen 
Akte, die unter Artikel n dieser Konvention festg,elegt sind, 
Verbrechen darste llen, die den Nonnen des Völkerrechts 
zuwide rlaufen, bcsondrTS den Zielen und Prirn:ipien der 
UNO-Charta, und daß sie eine ernste Bedrohun g für den 
Frieden und die Sicherheit der Welt sind. 

2. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention er~:Iären die 
O rganisationen, Institutionen und Einzelpersonen, die das 
Apanheidverbrechen begehen, für krimine ll. 

ARTIKEL 11 

In d ieser Konvention bedeutet der Begriff "Apartheidver
brechen" - wobei e r die Politiken und Praktike.n umfaßt, 
die der Kassentrennung u~d -diskriminierung gleichkommen, 
wie sie im südlichen Afrika praktiziert werden _. nachste
hend aufgefüh rte unmenschliche Akte, die mit deM Ziel be
gangen werden, die Herrschaft einer rassischen Gruppe von 
Menschen über eine andere rassische Gruppe von Menschen 
herzustellen oder aufrechtzuerhalten und diese systematisch 
zu unterdrücken: 

a) Verweigerung des Rechtes auf Leben und auf Freiheit 
der Person für einen Angehörigen oder Angehörige einer 
oder mehrere r rassischer Gruppen: 
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pflichten, auf den unte r ihre Ge richtsbarkeit fallenden Terri
torien alle Praktiken dieser Art zu verhindern, zu untersagen 
und zu beseitigen ; 
unler Hinweis darauf, daß in der Konvention über die Ver
hinde rung und Bestrafung des Genozidverbrechens l gewisse 
Akte, die auch als Apartheidakle bezeichnet werden können, 
ein Verbrechen im Sinne des Völkerrechts darstellen; 
unter Hinweis darauf, daß nach den Bestimm ungen der Kon
vention über die Unverjährbarkeit der Kriegsverbrechen 
und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit· die "sich 
aus der Apa.nheidpolitik ergebenden unmenschlichen Akte" 
zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt we rden ; 
unler Hinweis darauf, daß die Vollversammlung der Ver
einten Nationen eine Reihe von Resolutionen angenommen 
hat, in denen die Apartheidpolitik und -praktiken als Ver
brechen gegen die Menschlichkeit verurteilt werden; 
unter Hinweis darauf, daß der Sicherheitsrat betont hat, daß 
die Apartheid und ihre ständige Verstärkung und Ausbrei
tung den Frieden und die Sicherheit der Welt ernsthaft be
e inträchtigen und gefährden ; 
in der Oberzeugung, daß einc intcrnationale Konvention 
über die Beseitigung und Bestrafung des Apartheidverbre
chens es ennöglichen würde, auf internationaler und natio
naler Ebene weitere wirksamere Maßnahmen zur Bese itigung 
und Bestrafung des Apanheidverbrechens zu ergreifen ; 

kommen über folgendes überein : 

• durch Tötung von Angehörigen e iner oder mehrerer rassi
scher Gruppen: 
• durch ernste Beeinträchtigung der körperlichen oder gei
stigen Gesundheit, der Freiheit oder der Würde von Ange
hörigen einer oder mehrerer rassischer Gruppen durch Fol
terung oder grausame unmenschliche und entwürdigende 
Behandlung oder Strafen ; 
• durch willkürliche Verhaftung und ungesetzliChe Einker
kerung der Angehörigen eine r oder mehrerer rassischer 
Gruppen; 

b) vorsätzliche Aufzwingung von LebenSbedingungen für 
eine oder mehrere rassische Gruppen mit dem Ziel, ihre 
vollkommene oder teilweise physische Vernichtung zu be· 
wirken ; 

c) Einführung gesetzlicher und anderer Maßnahm.en mit dem 
Ziel, eine oder mehrere rassische Gruppen aus dem politi
schen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Leben des Landes auszuschalten, und vorsätzliche Schaf
fung von Bedingungen, welche die volle Entfaltung einer 
oder meh re rer Gruppen behindern, vor allem durch Berau
bung der Angehörigen einer oder mehrerer rassischer Grup-
pen der grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten, so 
des Rechts auf Arbeit, des Rechts auf Bildung anerkann
ter Gewerkschaften, des. Rechts auf Bildung, des Rechts 
auf A usreise aus und auf Rückkehr in ihr Land, des Rechts 
auf e ine Nationalität, des Rechts auf Freizügigkeit und freie 
Wahl des Wohnsitzes, des Rechts auf Meinungsfreiheit und 
Meinungsäußerung und des Rechts auf friedliche Versamm
lung und Vereinigung; 

23 



d) Einfüh rung von Maßnahmen , wozu auch gesetzliche Maß
nahmen gehören, zwecks TrennuDg der Bevölkerung nach 
rassischen Kriterien durch die Schaffung von Reservaten 
und Gettos für e ine oder mehrere rassische Gruppen, durch 
das Verbot von Eheschließungen zwischen Personen ver
schiedener rassischer Gruppen und durch die Enteignung 
des einer oder mehreren rassischen Gruppen odcr Ange
hörigen dieser Gruppen gehörenden Bodens; 

e) Ausbeutung der Arbeit der Angehörigen einer oder meh
rerer rassischer Gruppen. besonders durch Zwangsarbeit; 

o Verfolgung von O rganisationen oder Personen, indem 
man ihnen die Grundfreiheiten und -rechte entzieht, weil 
sie sich gegen die Apartheid aunehnen. 

ARTIKEL UI 

International und ohne Berücksichtigung des Beweggrun
des strafrechtl ich verantwortlich gemacht werden die Perso
nen, Mitglieder von O rganisationen und Institutionen und 
Staatsvertreter, ob sie auf dem Territorium des St.aates, in 
dem die Ak te begangen werden, oder in einem anderen 
Staat wohnhaft sind, we lche: 

a) die unter Artikel 11 dieser Konvention genannten Akte 
begehen, sich an solchen betei ligen, sio di rekt unte rstützen 
oder anstiften; 
b) die Verübung eines Apartheidverbrechens direk t begün
stigen , unterstützen oder direkt daran mitwirken. 

A RTIKEL IV 

Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention verpflichten sich: 

a) alle notwendigen gesetzlichen und anderen Maßnahmen 
zu e rgreifen, um zu verhindern, daß das Apanheidverbre
chen und jede andere ähnliche Politik der Rassentrennung 
oder ihre Erscheinungen in irgendeiner Weise gefördert wer
den; jede Ermutigung dazt1 zu beseitigen und die dieses Ver
brechens schuldigen Personen zu bestrafen; 

b) die gesctzlichen, juristischen und administrativ(:n Maß.. 
nahmen zu ergreifen, um entsprechend ihrer Rechtsprechung 
die Personen zu verfolgen, vor Gericht zu stellen und zu be
strafen, die der in Artikel 11 dieser Konvention niederge
legten Akte haftbar gemacht oder angek lagt .werden, unab
hängig davon, ob sie auf dem Territorium des Staate:s wohn
hah sind , in dem diese Akte begangen wurden, ob es sich 
um Bürger dieses oder e ines anderen Staates oder um staa
tenlose Personen handelt. 
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A RTIKEL V 

Personen, die der unter Artikel 11 dieser Konvent ion ge
nannten Akte beschuldigt werden, können abgeurteilt werden 
von einem zuständigen Gericht jedes Teilnehmerstaates, der 
die Rechtsprechung über die genannten Personen erhalten 
kann, oder von e inem internationalen Strafgericht im Falle 
der Teilnehmerstaaten, die seine Zuständigkeit anerkannt 
haben. 

ARTIKEL VI 

Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention verpnichten sich 
gemäß der UNO-Charta die Beschlüsse zu akzeptieren und 
auszuführen, die vom Sicherheitsrat mit dem Ziel angenom
men werden, dem Apanheidverbrechen vorzubeugen, es 
zu beseitigen und zu bestrafen, sowie bei der Erfüllung der 
von anderen zuständigen UNO-Organen angenommenen 
Beschlüsse zur Erreichung der Ziele der Konvention mit
zuarbeiten. 

ARTIKEL VII 

I. Die Tcilnehmerstaaten dieser Konvention verpnichten 
sich , der gemäß Artikel IX dieser Konvention gebildeten 
Gruppe regelmäßig über die von ihnen zur Verwirklichung 
der Bestimmungen der Konvention ergriffenen gesetzlichen, 
juristischen , administrativen und anderen Maßnahmen De
richt zu erstatteri. 

2. Kopien dieser Berichte werden über den Generalsekre
tär der UNO dem Sonderkomitee über Apartheid zuge
stellt. 

ARTIKEL VIII 

Jeder Teiinehmenaaat dieser Konvention kann jedes zu
ständige O rgan der UNO ersuchen, gemäß der UNO-Chana 
Maßnahmen zu ergre ifen; die er zur VerhülUng und Besei
tigung des Apanheidverbrechens für geeignet hält. 

ARTIKEL lX 

1. Der Vorsitzende der Menschenrechtskommission be
nennt eine aus drei Mitgliedern dieser Kommission beste
hende Gruppe - diese müsse n gleichzeitig Vertre ter von 
Teilnehmers taaten der Konvention sein - zur Prüfung der 
laut Artikel VII dieser Konvention von den Teilnehmer
staaten vorgelegten Berichte. 

2. Sind .il;l der Menschenrechtskommission keine Vertreter 
von Teilnehmerstaaten dieser Konvention oder weniger als 
drei vorhanden , so benennt der Generalsekretär der UNO 
in Abstimmung mit den Tei!nehmerstaaten der Konvention 
einen Vertreter eines Teilnehmerstaates oder Venreter von 
Teilnehmerstaaten der Konvention, die nicht Mitglied der 
Menschenrechtskommission si nd, für die gemäß Punkt I die
ses Artikels gebildete Gruppe. Diese Ernennung ist solange 
wirksam bis in die Menschenrechtskommission Vertreter 
von Teilnehrnerstaaten der Konvention gewählt werden . 

3. Die Gruppe tritt entweder vor Beginn oder nach Abschluß 
der Tagung der Menschenrechtskommission zur Prüfung der 
gemäß Artikel VII vorgelegte n Berichte für höchstens fünf 
Tage zusammen . 

A.RTlKEL X 

I. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention ermächtigen 
die Menschenrechtskommission: 

a) die UNO-Organe zu ersuchen, wenn sie Exemplare von 
Petitionen gemäß Artikel 15 der Internationalen Konvent ion 
über die Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminie
rung übergeben, sie auf Beschwerden über Akte laut Arti
kel 11 diescr Konven tion aufmerksam zu machen; 

b) auf der Grundlage der Berichte der zuständigen UNO
Organe und der rege lmäßig von den Teilne hmerstaaten die-



ser Konvention übermittelten Berichte eine Liste der Per· 
sonen, Organisationen, Institutionen und Staal:svertreter 
anzufertigen, die als Verantwortliche für die unter Artikel II 
aufgeführt en Verbrechen angesehen werden, so\\'ie derje· 
nigen, gegen die gerichtliche Verfolgungen du~ die Teil· 
nehmerstaaten de r Konvention laufen;' 

c) die zuständigen UNO·Organe um Angaben zu ersuchen 
zu den Maßnahmen der Behörden, die verantwortl ich sind 
für die Verwaltung der Treuhandgebiele und nichtautonomen 
Gebiete sowie alle r anderen unter die Resolution 1:5 14 (XV) 
der Vollversammlung vom 14. 12. 1960 fallenden Territa-. 
rien, hinsichtlich Personen, die für unler Artikel 11 aufge
füh rte Verbrechen verantwortlich sind und unter ihre lern· 
toriale und administrative Gerichtsbarkeit fallen . 

2. Bis zur Erreichung de r Ziele der Deklaration über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an die koloniale n Länder 
und Völke r, die in Resolution 1514 (XV) der VolI 'versamm
lung enthalten ist, beschränken die Bestimmung,en dieser 
Konvention in ke ine r Weise das diesen Völkern durch an· 
dere internationale Verträge ode r durch die UNO und ihre 
Spezialo rganisationen gewährte Petit ionsrecht. 

ARTIKEL XI 

I. Die unter Artikel 11 dieser Konvention aufgeführten Akte 
werden zum Zwecke der Auslieferung nicht als poli tische 
Verbrechen betrachtet. 

2. DieTeilnehmerstaaten dieser Konvention ve rpflichten 
sich, im zutreffenden Falle die Auslieferung gemäß ihrer 
Gesetzgebung und den geltenden Verträgen vorzunehmen. 

ARTIKEL XII 

A lle Streitfragen zwischen den Teilnehmerstaaten hinsicht· 
lieh der Auslegung, Anwendung und Ausführu rng d ieser 
Konvention, die nicht durch Verhandlung beigelent werden 
können, werden, sofe rn nicht eine andere Regelung verein
bart wird, auf Antrag der an der betreffenden Streitfrage 
beteiligte n Staaten vor den Internationalen Gerichtsbof 
gebracht. 

ARTIKEL XIII 

Diese Konvention steht allen Staaten zur Unterzeichnung 
offen. Es kann ihr jeder Staat beitreten, der die Konven
tion bei ihrem Inkrafttreten nicht unterzeichnet hat . 

ARTIKEL XIV 

I . Diese Konvention unterl iegt der Ratifizierung. Die Rati
flZierungsurkunden werden beim Generalsekretär der UNO 
hinlerlegt . 

2. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitritts
erklämng beim Gene ralsekretär de r UNO . 

ARTIKEL XV 

I . Diese Konvention lritt 30 Tage nach Hin te rlf~gung des 
20. Ratifi zierungs· oder Beitrittsdokumentes beim General
sekretär der UNO in Kraft . 

2. Für alle Staaten, die diese Konvention nach df:r Hinter
legung des 20. Ratiflzierungs- oder Beitrittsdo kumentes 
ratifIZieren oder ihr beitreten, tritt sie 30 Tage nach Hin· 
terlegung der Ratiflz ierungs- bzw. BeilTi ttsurkunde durch 
den entsprechenden Staat in Kraft. 

ARTIKELXVI 

Jeder Teilnehmerstaat kann durch schrift liche Mitteilung 
an den Generalsekretär der UNO aus dieser K()nvention 
aUSlTeten. Der Austritt wird ein Jahr nach Eingang der ent
sprechenden Mitteilung beim Generalsekretär wirksam. 

ARTIKEL XVß 

1. Jeder Teilnehmersta~ [.;ann jederzeit durch schrift liche 
Mitteilung an den Generalsekretär der UNO eine Revision 
dieser Konvention beantragen. 

2. Die Vollversammlung der UNO entscheidet über die 
gegebenenfalls hinsichtlich eines solchen Antrags zu tref
fenden Maßnahmen. 

ARTIKEL XVßI 

Der Generalsekretär der UNO informiert alle Staaten 
a) über die Unterzeichnungen, Ratifizierungen und Bei
tritte gemäß Artikel XlII und XIV ; 
b) über das Datum, an dem diese Konvention laut Artikel 
XV in Kraft tritt; 
c) über alle Austrittserklärungen laut Artikel XVI ; 
d) über a lle eingegangenen Anträge laut Artikel XVII. 

AR1lKELXIX 

I . Diese Konvention, deren Tellt in englisch, chinesisch, 
spanisch, französi sch und russisch in gleicher Weise gültig 
ist, wird im Archiv der UNO hinterlegt. 

2. Der Generalsekretär der UNO übermittelt allen Staaten 
e ine beglaubigte Abschrift dieser Konvention. 

(Que lle: Informationszentrum des Weltfriedensrates, Apart
heid. Ein Verbrechen gegen die MenschlichkeIt, Helsinki, 
o. J.) 

Alaerkungen: 

Ij Resolution 1514 (XV) der Vollvenamm.lung 
2 Vgl. Resolution 2 106 A (XX) der VoUveßaOlmlung 
3 Vgl. Resolution 260 A (m) der Vollve~lung 
4 Vgl. Resolution 2391 (XXIß) der Vollversammlung 

r----- l - ,-- ----, 

APARTHEIJ: EN BEBRIIIN 
lIES FRIIINS 

II1II die NAm 

SI.... 1,511_ 

1atI ..... ~ .. '_11 .... II1II 
- ...... 1IIMtItr·4I 
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Intematilllales SllIII1inar VIII Havanna - Mai 1976 

EW!lt ... 

1. Zu dem Zeitpunkt, da der lange und ausdauernde Kampf 
des südafrikanischen Volkes das kritische Endstadium - dank 
der Fortschritte der Befreiung in Afrika und im WeItmaß.. 
stab und des entschlossenen Widerstandes des südafrikani
sehen Volk-es - erreicht hat, stellt sich der intemationalen 
Gemeinschaft die Aufgabe, dem unterdrückten Volk und 
seiner Befreiungsbewegung' beizustehen, seine unveräußer
lichen Rechte auf Freiheit, menschliche Würde und natio
nale Befreiung zu erlangen. 

1. Die Generalversammlung verkündete in ihrer Resolution 
~4U (XXX). die am 30. Jahrestag der Vereinten Nationen 
angenommen wurde, daß die Vereinten Nationen und die 
internationale Gemeinschaft eine besondere Verantwortung 
gegenüber dem unterdrückten Volk von Südafrika und seiner 
Befreiungsbewegung sowie gegenüber denjenigen haben, die 
im Kampf gegen die Apartheid gefangen genommen, einge
schränkt oder ins Exil geschickt worden sind. Sie wieder
holt erneut ihre Entschlos<>enheit, alle nötigen Energien zu 
mobilisieren, um die internationalen Bemühungen für die 
schneUe Beseitigung der Apartheid in Südafrika und für die 
Befreiung des südafrikanischen Volkes zu vereinigen. 

3. Das Seminar erkennt, daß diese feierliche Verpflichtung 
der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem südafrika
nischen Volk - in Anerkennung des unschätzbaren Beitrags, 
der von ihm in der Sache des Friedens und der Menschen
würde geleistet wurde - in effektivt Taten umg(:setzt wer
den muß von den Vereinten Nationen und ihren Sonderaus
scltÜ5sen, von der Organisation der Afrikaniscrn~n · Einheit 
(OAU), der Bewegung der Nicht]:laktgebundenen Staaten, 
der Arabischen liga, dem Commonwealth und allen anderen 
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Afrika 
zwischenstaatlichen Organisationen ,sowie von Kirchen, Ge
werkschaften und allen anderen nicfatstaatlichen Organisatio
nen der Völker der Welt. 

4 . Abschließend haben die Teilnehmer dieses Inte rnatio
nalen Seminars das folgende Aktionsprogramm angenommen 
und es allen friedliebenden Regierungen und Völkern em
pfohlen. 

I. W.ffenembargo 

5. Das Seminar erke nnt, daß jene SlUten, die mit Südafrika 
zusammengearbeitet haben, um ein enormes militärisdtes 
Aneoal aum.'-uen, eine besondere Verantwortung für S~
.frikas anmaßende und gewaltsame Anwendung seiner mili
täriKben Macht trifft. Südafrikas Verbündete auf diesem Ge
biet - insbesondere Frankreich, Großbritannien, die USA, 
die Bundesrepublik DeulJdlland und Italien - .haben Süd
afrika nicht nur bei der Produktion vieler Waffen innerhalb 
des Landes geholfen, sondern es auch in die Lage versetzt, 
Waffen in anderen Länder zu exportieren. 

6. Die wichtigsten Mächte der Nonlallantisdlen Vertrags
orpnisation (NATO) nrst.äril:en momentan ihre mililiirisdle 
Zuanuneoarbeit mit Südafrikll und messen seiner RoUe eine 
wachsende Bedeutong in ihren allumf.assendeu strategismeu 
Plänen bei. Die NATO trägt auch eii'le Hauptverantwor
tung dafür, daß Südafrika dazu befähigt wurde, ihre techni
schen Einrichtungen wie das NATO-Codesystem für Ersatz
teile und Ausrüstungen zu gebrauchen. 

1. Südafrik. hat auch mit Isnel und anderen Ländel'lJ neue 
miUtiiriscbe Bindungen gesdlaffen. Der Besuch de·s südafri
kanischen Premierministers in Israel zu Anfang . 1976 hat 



zu e iner engeren militärischen Beziehung zwischen Israel 
und Südafrika geführt und e r zeitigt ernste Folgen für den 
Frieden und die Sicherheit des afrikanischen Kontinents und 
des Nahen Ostens. Das Seminar vcrurteilt eine solchc vcr
stärkte militärische wic auch jede andere Form der Zusam
menarbeit . 

8. Das Seminar nahm zur Kenntnis und verurtcilte die Ver
stärkung der militärischen Bcziehungen zwischen Südafrika 
und uderea auloritären Regimes Lalein.merikas wie z. B. 
Chile. 

9. Abgesehen \IOn der Versorgunj{ mit Waffen findet ein 
llJIICbeurer Transfer llD Imow huw DDd Tect.oIoCie zwi
schen Südafrika und seinen Verbündeten statt. Diese Ent
wicklung schließt den Austausch von Naturwissenschaftlern 
zwischen Südafrika und bestimmten westlichen Ländern ein. 
Das Seminar appelliert an alle Universitäten und an andere 
Forschungsinstitute, sich ihrer Verantwortung gegenüber der 
internationalen Gemeinschaft bewußt zu sein , um zu gewähr
leisten, daß Südafrika keine weiteren Informationen erhält , 
um auf diesem Gebiet weiterforschen zu können. 

10. Das Seminar nahm mit Besorgnis die Ausweitung der 
.Iomaren ZusammeD.rbeit der westlidlen LiInder mit Süd-
8frikI zur Kennmis und dabei speziell die zentrale Rolle der 
BUOOesrepublik Deutschland, Hollands und der USA, die das 
Regime von Preooria mit Ausrüstung und Technologie aus
statten und so seine atomare Kapazität e rhöhen. Südafrika 
beginnt nun eine Atommacht zu werden, und aUe Länder, 
die auf atomarem Gebiet mit Südafrika zusanunenarbeiten, 
sind daher aufgerufen, jede de rartige Kollaboration zu be
enden. 

11. Südafrika war verantwortlich für die Erforschu~g und 
Entwicklung des Lenkwaffensystems "Crotale" , welches von 
Frankreich wie ein eigenes, ausschließlich französisches Sy
stem gefördert wurde. Das Seminar fordert alle Länder auf, 
dieses System nicht zu kaufen. Es ruh ferner alle nichtpakt· 
gebunde nen und anderen Staaten auf, zu überlegen, welche 
gemeinsamen Maßnahmen getroffen werden kölUlen, um den 
Verklluf VOD Wdfen UJ .9OIdIe Firmea llDd Liiader ßI ver· 
hindem., die militäriKhe A~ ... Süda&ib liefern. 

U. Die dringendste Notwendigkeit in der momentanen 
Situation ist, daß das Wdfenembarzo. das zuerst 1963 im 
Sicherheitsrat beschlossen wurde, nun .l!i verblndlkb in das 
Kapitel 7 der 0lat1. der Veremlen NatioDea .DfseDOllUDeD 
wird, naummen mit wirtampvoUea Ma8aahmen, die jede:t 
Unlerlaufen des EmbUJOS verhindem. Im einzelnen soll 
das Waffenembargo so verstanden werden, daß es auch Vor
kehrungen gegen die Vergabe von Lizenzen und Patenten 
für die Waffenproduktion sowie die Weitergabe \IOn militä,ri
scher Technologie und Information an Südafrika sowie gegen 
die Einbeziehung dritter Staaten bei indirekter militärischer 
Hilfe an Südafrika trifft. Es sollte auch eine totale Sperre 
ve rhängen gegen Waffen und militärische Ausrüstungen, die 
in SÜdafnka in Gebrauch sind. Der verbindliche Beschluß 
über das Waffenembargo sollte jegliche Form der Zusam
menarbeit auf militärischem Gebiet und in Fragen der Sicher
he it mit Südafrika verbieten. 

n. Die Anti-Apanheid Bewegungen und andere nichtstaat
liehe Körperschaften sollten - in Absprache mit d!:;n Gewerk
schaften - die. Arbeiter ersudlea, fiir Siid8ht8 ttestm.te 
Waffea Dkhl Da verladea und jene Arbeiter voll unterstützen, 
die es aufgrund ihres Bewußtseins ablehnen, Aufträge aus
zuführen, die zum Verkauf von Waffen und anderen Pr0-
jekten an Südafrikas Militär oder Sicherheitsstreitkräfte be
stimmt sind. 

14. Das Seminar nimmt zur Kenntnis, daß Südafrika Nutz-

nieSer leMiltiter Erh~n der ln"estitioMa .usIäacIi
sdter IDteresse:aten gewesen ist, darunter speziell Großbri· 
tannien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, die 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Be lgien und der 
Iran. Die ausländischen Kapitalinvestitionen machen heute 
(MI 11 Mrd DoUar aus. Die ausländischen Investition!;n spie
len eine Hauptrolle in dQr Stützung der Wirtschaft Südafri
kas und gestalten die Verflechtung der investierenden Länder 
mit Südafrika noch enger. Sie spielen eine wichtige RoUe 
bei der k.ünftigen Aufrechterhaltung der südafrikanischen 
Wirtschaft. Die InvestitioDen in der JÜd8frikui!ld1en ..... 
s'ne, die Bereitslelh.JtC VDa Kredhea und die FoIKen der 
Vert:iabarun&ea über dea ,,-ur "on säd8frikaaildteD RM
stoffeD sind die chi wkhdpln Formen der ~ 
Zasatamenarbeit. 

15. BukeDkoasortien .. .. USA ud EttropI ud der 
ElU"OdeviselllllAl'kt miiuea durch Regierungen, nichtstaatliche 
Organisationen und Einzelper5Önlichkeiten gezwungen wer
den, dem Aufruf der Befreiungsbewegung Gehör zu schen
ke n und sieb der BereitMlelhlllc "Da Kreditea an staatliche 
oder halbstaatliche Organisationen in Südafrika zu eJith.hea. 
Südafrikas Verteidigungshaushalt. die der ApanheidgeseU
schaft innewohnende Instabilität und die wachsende Stärke 
der Befreiungsbewegungen sollten diese L'nternehmen zur 
Vorsicht veranlassen. Falls Banken und ähnlK:he Körper
schaften ihre Zusammenarbeit mit dem rassistischen süd
afrikanischen Regime weiterhin engstirnig fortführen , so 
Oe_", .... die B-......_ .. _odo_ 
M ...... meD aqetI soIdte kollaborieftndee Finaea ZIl er
cnifea. Sie müssen sich zwischen den Befreiungsbewegun
gen und dem gegenwärtigen Regime entscheiden. 

16. Das Seminar ruft zur äußersten Opposition auf, um Md
vitii'eD der fnIIsution.1ea FIrmen ZIl "ereIle", die in die 
Industrien .. iIer Grenze oder lnmiUeD der Bantat ... 
"estiert:n. Das SemiJ:lar verurteilt alle neuen lnves~tionspro

gramme in diesen Bantustans und ruh speziell die Seagram 
AG auf, das geplante Millionenprojelct zu widerrufen und 
die Kenneoott, sich von dem Minenkonsortium in der Nähe 
des Bantustans KwaZulu zurückzuziehen. 

17. Äußerste internationale Opposition muß ... ein ... 
lekiinditten VerklllIf voa zwei AtOllll'alr.toren .. SäcWri
l;a' durch die General Electric Company aus den USA ge
richtet werden . Solche sogenannten "wirtschaftlichen" Ver
käufe haben eine militärische Bedeutung, denn abgesehen 
von de r Stärkung der südafrikanischen Wirtschaft würde es 
Südafrika als Nebenprodukt der Elektrizitätsetzeugung zur 
Produktio n von Kernwaffen verhelfen. Zudem ........ 
AbkOllUDen iiber die Aareidtenuac VCMl Pbit~ z" ... 
Siidafrib uad aadere. LiilIdera, wie der B.deIae""" 
DeuUddaad boeeadet wenks. Das Seminar appelliert an die" 
Regierung der USA, an ihre Kontrollinstanzen und den Kon
greß der USA, den Verkauf dieser Reaktoren an Südafri
ka zu ve rbieten. 

18. Das Seminar begrüßt die Rolle der Gewerkschaften, 
Kirchen und andere r Körperschaften, die ihre Macht als 
Aktionäre dazu benutzen, die KoIIIIboradoB der iIIIlerudo
naJea Firmea mit SädUrlla .ufDdedl;ea. Der Boykott .ot
!::her Finnea muß durch eine bessere Koordination der Anti
Aparthe id Bewegung verstärkt werden. 

19. Südafrikanische Vereinigungen wie die Anglo-Ame rican 
Corporation unternehmen verslärlae Anstrengungen, um 
festeren Halt in der Europä.i.schen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) zu erlangen. Das Seminar fordert die EWG .... , ... 
die Apartheid SidUribt dudI die Ablelun, .. von Ka..
&Ionen der GemeiDsdldt .. Siidaf1t8 zu oppoaierea und 
Schritte einzuleiten, die sicherstellen, daß Südafrika keine 
Hilfe auf nationaler Ebene von der Gemeinschaft erhält. 

20. Südafrikaniscben Firmen wi.e Rothmans und der Anglo
American Corporation 500te nicht erlaubt werden, ir~end-
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eine Ro lle in der Wirtschaft anderer Staaten zu spielen . Das 
Seminar e mpfiehlt spezielle Kampagnen, die die Rolle süd
afrikanischen Kapitals in diesen internationalen Finnen ent
hüllen. 

21. Säcblfrib wurde :ra einem Ibuptexporteut von Kapital 
iII etae AazaIlI bteiaamerlbaildter St .. ten. Militärische 
und diplomatisChe Beziehungen f9lgen den ökonomischen 
in Ländern wie Brullien, ClllIe, Pantplly und Uruguay. Das 
Seminar untentützt mit Nachdruck den Vo rschlag, daß sol
chen Beziehungen durch , die Gründung von Komitees zur 
Unterstützung der Kampagne in verschiedenen Teilen von 
Lateinamerika begegnet werden sollte, um die Hauptauf
merksamkeit auf die Ausdehnung der Zusammenarbeit len
ken und sie zu bekämpfen. 

21: •. Das Seminar empfiehlt dem Sonderkomitee gegen Apart
he id und de r OAU. e ine gründliche Studie über die Bezie
hungen von Cbile, Paraguay und Uruguay auf der einen Seite 
und dem südafrikanischen Regime auf der anderen Seite 
auszuarbeiten, spe:l;iell auf ökonomischem und militärischem 
Gebiet mit dem Ziel, wirksame Aktionen zu empfehlen . 

m. Gewerbc:baftIic:M Aktionea 

23. Das Seminar erinnert an den BeltIJII der entea Intemll
tioaaIen Konfereaz der Ge"e~e. leten A,.rtheid 
(1973) 2, die durch die Zusammenarbeit des Sonderko mitees 
gegen Apartheid und der Internationalen Arbeitsorganisa
!ion (lLO) organisiert wurde und die u. a. empfahl : Kam
pagnen gegen derr RassismUs in Südafrika; Widerstand gegen 
militärische Verbindungen mit Südafrika und die Rekrutie
rung von Arbeitern ; Aktionen gegen Flugzeuge, Schiffe, 
Fracht und Post von und nach Südafrika; die Anerkennung 
der afrikanischen Gewerkschaften; die Befreiung aller poli. 
tischen und gewerkschaftlichen Inhaftierten und Gefangenen 
und die Unterstützung der Befreiungsbewegungen. 

24. Das Seminar lädt das Sonderkomitee gegen Apartheid 
ein, sich so schnell wie möglich mit dem Vorbereitungskomi
tee der Internationalen . Gewerkschahskonferenz gegen 
Apartheid und den Befreiungsbewegungen zu versammeln, 
um die gewerkschaftlichen Aktivitäten auszuwertl'1n und zu
künftige zu planen, speziell was die Auswanderung nach Süd
afrika betrifft. 

25. Eine Delegation des Sonderkomitees , sollte, begleitet 
von Repräsentanten der OAU und des Afrikanischen Komi· 
tees der gewerkscbaftlichen Koordination und Aktion gegen 
Apanheid. zusammen mit den Repräsentanten der südafrika· 
nischen Befreiungsbewegungen die Hauptstädte der Haupt
handeispartner Südafrikas besuchen, um sich mit Gewerk
schaften und Berufskörper.>ehaften tu konsultieren und sie zu 
ermutigen , wirksame Aktionen gegen die Apartheid Z!l un
ternehme n. 

26. Das Seminar verurtdlt du System der Verschleppuna 
T.UlelHler Arbeiter id südafriJr.anildte KonzentntioaslA&er 
- unter dem Vorwand, daß sie.an geistige r Krankheit litten - . 
wo sie harter Arbeit und unmenschlicher Behandlung ausge
setzt sind. Diese Arbeiter werden erwiesene nnaßen nur auf
grund polizeilicher Angaben für· den Rest ihres Lebens in den 
Lagern festgehalten. 

27. Das rassistische Regime von Südafrika hängt stark von 
den Wanderarbeitern ab, die aus den benachbarten Staaten 
rekrutiert werden. Das Seminar empfiehlt nachdrÜcklich allen 
Mitgliedern der Vereinten Nationen, die Anfrage dieser Staa
ten wohlwollend zu behandeln, um sie in die Lage zu ver
setzen. die Auswanderung von men5Chlicher Arbeitskraft 
RadI Südafrika zu unterbinden. ( ... ) 

ZI 

Namibia 

46. Die Jnt.emationale Gemeinschaft muß klare und effektive 
Ma8nahmen ergreifen, um Südalriku Wqale Verwaltung in 
Namibia zu beseitigen, indem sie die Südwestafrikanisdle 
YoILsorganisation (SWAPO) - als rechtmäßige Vertreterin 
des Volkes von Namibia anerkannt - in ihrem gerechten Un
abhängigkeitskampf unterstützt. 

47. Der 10. Jahrestag der Aufhebung des Mandats Südafri
kas über Namibia, am 26. Oktober 1976, sollte in der ganzen 
Welt in voller Solidarität mit der SWAPO begangen werden 
und Kampagne n zur Unterstüttung des Befreiungskampfes 
der SWAPO sollten eingeleitet werden. 

48. Das Seminar verurteilt die wachsende Unbannherzig
keit des Pretoria-Regimes in seiner illegalen Besetzung 
Namibias und besonders die große Zahl von Verhaftungen 
und Inhaftierungen von Namibiern. Das Pretoria-Regime sei 
gewarnt, daß die Verhängung von Todesstrafen durch die 
illegalen Gerichte ein internationales Verbrechen darste llt. 

49. Das Seminar empfiehlt den Vereinten Nationen, den 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen O rganisationen, die 
SWAPO il'l ihrer Ablehn .... der sogenannten YerfassunJSIC
spriidIe, die in Namibia unter der Anweisung und Kontrolle 
der südafrikanischen Behörden durchgeführt werden , zu UII

tentiitze • . J eder Ve rsuch, die Regierungsgewalt an eine an
dere Körperschaft als die Vereinten Nationen oder an eine 
unter der Aufsicht und Kontrolle der Vereinten Nationen 
gewählten Regierung zu übertragen, muß abgelehnt werden. 

SO. Das Seminar verurteilt die Rolle der tnnsnationalen Ge
selbdlaften - vor allem' derjenigen, die ihren Sitt in den USA, 
Großbritannierr, Frankreich und der Bundesre publik 
DeuIsch1and haben -, welche unter Mißachtung der UN
Beschlüsse ihre Tätigke it in Namibia fo rtführen. Alle Regie
rungen müssen die Bestimmungen des UN-Erlasses Nr. 1 ein
halten und anwenden, der von dem Rat der Vereinten Na
tionen für Namibia zum ,Schutz der NltundLiitze Namibias 
angenommen wurde . 

51. Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wn 
zu aewährieisten, daß das Uno, das in Namibia produ.den 
wird, nicht von Rqieru.naen. deren Alenturen oder GeseU
smaften lekauft wird. Um die Aufmerksamkeit auf die Aus
beutung und den Kauf von Uran allS Namibia durch die briti
sche Regierung, ihre Atomenergiebehörde und die Rio Tinto 
Zinc Ltd. zu lenken, ersucht das Seminar den Rat der Vt:r 
e inten Nationen für Namibia so bald wie möglich, möglichst 
vor Beginn der 3 1. Sitzungsperiode der Vollversammlung, 
e ine Anhö rung durchzuführen und Beweise fü r solcherlei 
Ausbeutung und Käufe zu erbringen, mit dem Ziel, einen 
vollständigen Bericht als Grundlage für Aktionen der Voll
versammlung und des Sicherheitsrates vorzubereiten. 

VII. Untentützunl des unterd~ten Volkes 
Sücbfrikas und seiner Befreiungsbewegungen 

52. In d ieser entscheidenden Phase des Befreiungskampres 
dringt das Seminar auf ve.rstiirkte Hilfe aller Art für das un
terdrückle Volk Südafrikas und seine BefreiungsbewegUnlen. 

53. Die Hilfe sollte direkt an die Befreiungsbewegungen 
gehen . 

54. Die Vereinten Nationen soll ten den Befreiungsbewegun
gen finanzielle Zuwendungen zum Unterhalt von Vertretern 
in New York geben. 

55. Das Seminar empfiehlt den Regierungen dringend, hu
manitären Organisationen wie dcm lntemationalen Ve rtei
digungs- und Hilfsfonds für das südliche Afrika zur Unter
stützung von poli tischen Gefangenen und deren Familien 
und für ähnliche Zwecke Zuwe ndungen zu gewähren. Diese 



Zuwendungen soll ten jedoch nich t als Ersatz für die UnIer
stützung de r Befreiungsbewegungen angesehen werden. 

56. Das Seminar appelliert auße rdem an d ie Regierungen. zu 
Erziehungs- und Trainingsprogrammen beizusteuern ... die von 
den Befreiungsbewegungen oder für sie organisiert werden. 

57. Das Seminar fordert die Solidaritätsbewegungen insbe
sondere Westeuropas und der USA 'auf, Kampagnen zu 
initiieren, um ihre Regierungen dahingehend zu beeinflussen. 
den Bdreiungsbewegungen und humanitären Organisationen 
zur Unte rstützung des unierdTÜckten Volkes von Südafrika 
finanzielle Hilre tuko mmen zu lassen. 

58. Das Seminar begriiAt die E~nK der VoUversamm
lun" die die 8efrtiungsbewrpngen ab THhtnUißige Vertre
ter ihrtr Völker anerke:Mt und das siidafrikanisctle Regne 
für illqitim ertdiirt; deshalb fordert das Seminar. daß die 
Ve reinten Nationen den von der OAU anerkannlen süd
a frikanischen Befreiungsbewegungen einen uneingeschränk. 
ten, ständigen Beobachterstatus in allen e ntsprechenden O r
gane n und Konferenzen der Vereinten Nationen gewährt . 
( .. . ) 

IX. Politische Gefingene 

64. Der TaK der Solidaritiit mit den südafrikanisdlen poli
tischen Gefangenen - am 11. Oktober - sollte in der ganzen 
Welt mit Ausstellungen, Kundgebungen und Kampagnen 
begangen werden. um die Aufmerksamkeit auf jene tapfe
ren Menschen zu le nken, die gefangen, geächtet, ohne Pro
zee in Hart sind. unter Hausarrest stehen oder in der Ver
bannung leben. Besondere Beachtung soll te dem ganzen 
Apparat der repressiven Gesetzgebung geschenkt werden, 
die Südafrika zu dem gemeinsten Polizeistaat der Welt 
macht'. 

65. Das Seminar zollt dem Sonderkomitee gegen Apartheid 
Lob für seine Bemühungen, die Repression gegen Apanheid
Gegner in Südafrika bekannt zu machen, die Solidarität mit 
den südafrikanischen politischen Gefangenen zu fordern und 
der We lt bewußt zu machen. daß die politischen Gefangenen 
die rechtmäßigen Füh rer des Volkes von Südamka und die 
Verfechte r der Prinzipien der Chana der Ve reinten Nationen 
und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind, 
während ihre Häscher die Anwälte des Verbrechens der 
Apartheid sind . 

66. Das Seminar fordert eine ständige und breite Öffent
lichke it für aUe Fälle von Repression in Südafrika - ein· 
schließlich Haft , Prozesse. Ausweisungsbefehle und Verhaf
tungen wegen Verstoßes gegen das Paßgesetz. 

67. Das Seminar ve rurteilt jegliche repressive Gesetzgebung 
in Südafrika. besonders das sogenannte Gesetz zur Unter· 
drückung des Komm unismus und das Terrorismusgesetz. Es 
drückt seine Empörung über Folterungen und Ermo rdun· 
gen von poli tischen Gefangenen aus und forden entspre:. 
thende Maßnahmen zur ldenlifikation und Bestrafu.n, derer, 
die: diese: Verbrtdlen IH:&dten. ( ... ) 

X. Sonstige EmpfehlungeD 

72. Alle Staaten. die das bis jetzt noch nicht getan haben. 
soHlen allrgeronten werden, die Internationale: Konvention 
über die Verhinde:runl und Beslnfung des Verbredlell5 der 
Apartheid zu u.nterxhreibe:n und "lU n tifiziereo. 

73. Das Seminar empfiehlt die Abhaltung eines internatio
nalen Tribunals, das sich aus Persönlichkeiten. Rechtsex
perten und Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern zu
sammensetzt und Informationen, Zeugenaussagen und ande. 
res Mate rill l samme lt . um die Verbrechen der Apart heid im 
Licht des inte rnatio nalen Rechts und der Prinzipien der Ver
e inte n Nationen zu ana lysieren, anzuklagen und zu verunei: 
le n. 

74. Diejenigen westeuropäischen Staaten, die dem illegalen 
Smith- Regime von Zimbabwe und Südafrika erlauben. Söld· 
ner zu re krutieren. soll ten sofon Maßnahmen -dagegen er
greifen . Solche Geschäfte müssco unterbunden werden . Die 
Rek.rutierung ,"on Söldnern muß als VerbrtdJen gegen Afrika 
angesehen ~·erde:n. Die Unterlassung von Sofortmaßnahmen 
durch diese Staaten, um diese Umtriebe. zu stoppen. müssen 
von der OAU als unfreundlicher Akt angesehen werden, der 
geeignete Gegenmaßnahmen zur Folge hat. 

75. Alle Regierungen und O rganisationen sollten den Weh
kongreR zur Bekämpfung "on Rassismus und RasseacIiskrimi
nierunr;, der 1.978 in Aan, der Hauptstadt Ghllnas $laU
finden wird. unterstützen. 

76. Das Seminar ersucht die Vereinten Nationen und alle be
te iligten Organisationen, die E,klärung, das Aktionspro
gramm und ande re Dokumente des Seminars so weit wie 
möglich zu ve rbreite n. 
77. Das Seminar ersucht den Vorsitzenden, die Erklärung 
weiterzuleiten an: a) den Sicherhei tsrat der Vereinten Na
tionen und di e Vollversammlung und an die anderen betrof
fenen Organe, b) die O AU. c) die Konferenz der nichtpakt
gebundenen Staaten . d) der SonderkomfTIissionen der Ver· 
einte n Nationen und e) die internationalen Gewerkschafts
verbände, den We ltki rchenrnt und andere inlemationale 
nichtstaatliche O rganisationen. die die Apanheid bekämpfen. 

(Quelle : Objective lustice. United Nations Office of Publk 
Infoonation, New Vork. Jg. 8, Nr. 21Sommer 1976) 

Anme. .... uncm der Re:daktioa: 

I) Bei dem h)ef beu.ichneten Atomge:schäft ging es um die Liefe
rung l.Ind den Sau eines Kernkraftwerkes im südafriltani:scDed 
Kocher, mit einem GesamNi'en von mehr als I Mrd Dollar. Be
worben haUen sich ein amerikaniKb-schweiz.eriscbes und ein fran
zösisches Konsortium sowle der bundesdeutsche AEG/Sicmens 
Toduerkonum Kraftwerltsunion. Ende Mai 1976 verlab das 
Vonter. Repne du PrOjekt an die französische Xonumgruppe. 

2) Auf der " Intemationalen Gewerltschaftskonferenz segen ApalJ
heid". die am 15.1 16. 6. 1973 in Genf stattfand. nahmen 380 
Gewerltschaftsdelefierte teil. die über 180 Millionen or,ani&ierte 
Arbeiter repräsenllerten. Die Resolution dieser Konferenz fin· 
det sich in vollem Wortlaut in der Broschüre des Antiimperia
listischen Solidariti tskomitees (ASK), Gelen Rassismus WKI 
Kolonialismus im südlichen Amka, April 1976, S. 88-89 

3) Zur Geschichte der politi5chen Getansenen und der btutip 
Re~on seit dem Maaa.lter von Sov.reto siebe Anilimperia. 
listisches Informatiorubullctin, Nr. 11-12/ 1976 

ZI 



Weltkin:henrat - Juli 1976 

Ocr Befreiungskampf im südlichen Afrika befindet sich in 
e iner neuen und äußerst kritischen Phase. Die Ausweitung 
des Krieges in Zimbabwc (Rhodesien), die der südafrika
nischen Regierung vom UN-Sicherheitsrat gesetzte Frist, 
den Anweisungen der Vereinten Nationen bezüg~ich Nami
bia zu entsprechen, sowie die Aufstände in Südafrika sind 
deutliche Anzeichen dafür, daß der Kampf um Freiheit und 
Menschenwürde in diesen Ländern in eine neue :Phase ein
getreten ist. Der Zentralausschuß weist auf eine Erk lärung 
im Bericht der sektion V der fünften Vollversammlung hin, 
derzufolge die Kirchen sich "prioritär und in koordin ierter 
Weise auf das südliche Afrika konzentrieren (müssen) , weil 
sie gerade in diesem Gebiet selbst in diese Probleme ver
wickelt sind und weil es hier eine offen rassistische Gesetz
gebung gibt. ( ... ) Hie r steht unsere Treue zu der der Kirche 
anvertrauten Botschaft auf dem Spiel". 

I. ZIMBABWE 

In Zimbabwe hat sich mit dem Abbruch der sogenannten 
"Verfassungsgespräche", der Schließung der G renze durch 
M~mbique und der Ausweitung des bewaffneten Kampfes 
durch die Befreiungsbewegungen die Lage entschteidend ge
ändert. Wie in einem kürdich veröffentlichten Bericht der 
Internationalen luristenkommission überzeugend dargelegt 
wird, verfolgt das illegale rhodesische Regime eine "zuneh
mend repressive Poli tik und übernimmt mehr und mehr die 
Gesetze und Werte des südafrikanischen Apartheidsystems". 

Der Zentralausschuß des Weltkirchenrates 
• bekundet seine ernste Besorgnis angesichts der fortge
setzten Unterdrückung des Volkes von Zimbabwe dun:h 
ein illega les Regime, angesichts der willkürliche n Verhaf
tung und Einkerkerung polit ischer Führer und anderer Per
sonen, angesichts de r Hinrichtung von Angehörigf:n der Be
freiungsbewegungen , angesichts krimineller Maßnahmen wie 
kollektiver Strafen und angesichts der fortgesetzten Ver
weigerung der· Menschenrechte ; 
• ruft die Mitgliedskirchen auf, sich versrärkt darum zu be
mühen , die öffentliche Meinung über die Probleme der Be
fre iung von Zimbabwe aufzuklären und dem Volk von Zim
babwe jede moralische, politische und humanitm- Hilre zu
kommen zu lassen, die .es fü r den Kampf um die Du:rchsetzung 
des Rechts auf Selbstbestimmung und Unab:hängigkeit 
braucht. 

11. NAMIBIA 

Südafrika, das Namibia widerrechllich besetzt hält, ist von 
de n Vere inten Nationen aufgefordert worden , bis :spätestens 
3 1. August 1976 der Resolution Nr. 365 des Sicherheits
rates zu entsprechen, denufolge es die territoriale Integri 
tät Namibias respektieren un.d seine Absicht erkl,ären soll, 
unter UN-Kontrolle freie und allgemeine Wahlen abzuhal
ten. Anstatt diese Anweisung zu befolgen, hat die südafri
kanische Regierung hinter der Fassade einer sogenannten 
"Verfassungskonferenz" in dem widerrechtlich von ihr be
setzten Land eine Terrorherrschaft entfesselt und versucht, 
durch die "Bantustanisierung" des Landes das namibische 
Volk, das sich in e inem Einigungsprozeß befindet , zu spal
len. 
Der Zentralausschuß des Weltkirchenrates 
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die 
• fordert die südafrikanische Regierung auf, den Anwei
sungen der UN bezüglich Namibia Folge zu leisten, die 
SWAPO als rechtmäßige Vertreterin des Volkes von Nami
bia anzuerkennen und alle polit ischen Gefangenen Namibias 
e inschließlich derjenigen, die aufgrund der sogenannten 
Staatsschutzgesetze verhaftet oder eingekerkert worden sind, 
freizulassen. und 
• fordert die Mitgliedskin:hen auf, 
a) das Volk von Namibia in seinem Befreiungskampf ver

stärkt zu unterstützen; 
b) ihre Regierungen zu ersuchen, die Anweisungen der 

Vereinten Nationen bezüglich Namibias wi rksam zu 
unterstützen; 

c) sich mit Nachdruck gegen die militärische und wirtschaft
liche Zusammenarbeit westlicher Länder mit Südafrib, 
die gravierende Folgen für Namibia hat, einzusetzen, 
und 

d) ih re Mitglieder zu ermutigen, an der internationalen Soli
daritätswoche mit dem Volk von Namibia, die am 27. 
Oktober 1976 beginnt, teilzunehmen. 

111. SüDAFRlKA 

Der Befreiungskampf in Südafrika ist mit dem Aufstand ... on 
Soweto ebenfalls in eine neue Phase eingetreten. Das weiße 
Regime hat versucht. den Aufstand mit den brutalsten Me
thoden zu unterdrücken; zahlreiche Menschen sind ums 
Leben gekommen. Die inzwischen das ganze Land erfassende 
Rebellion isl der Beweis dafür, daß der Kampf um Befrei
ung und Menschenwürde in Südafrika heute eine neue Stoß
kraft besitzt. 
Südafrikas massi ... er Militarismus und seine Verstärkung 
durch aktive militärische und wirtschaftliche Zusammen
arbeit mit maßgebenden westlichen Mächten stellt eine 
schwerwiegende Bedrohung des Friedens dar. Diese Bedro
hung wird noch durch das vor kurzem abgeschlossene fran
zösisch-südafrikanische Abkommen über die Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Kernenergie verstärkt . 

Der Zentralausschuß des Weltkirchenrates bekräftigt die 
Erklärung des Amtierenden Generalsekretärs zu dem Massa
ker, das am 18. Juni 1976 in Soweto verübt worden ist. und 
• fordert die südafrikanische Regierung nachdrücklich auf, 
die Gewaltllnwendung gegen die unterdrückte Mehrheit 
zu beenden, die Menschenrechte unverzüglich in ... ollem 
Umfang zu respektieren, alle politisdlen Häftli nge freizU~ 

lassen und die Apartheid aufzugeben; 
• er bittet nachdrücklich alle Mitgliedskirchen, insbeson
dere die Kirchen in Südafrika, alles in ihren Kräften Ste
hende zu tun, um der repressiven Gewalt des Regimes ent
gegenzuwirken und durch ihr Handeln So lidarität mit den 
Unterdrückten zu bekunden ; 
• er bittet nachdrücklich die Mitgliedskirchen in Ländern, 
die militärische und wirtschaftliche Verbindungen zu Süd
afrika unterhalten, bei ihren Regienmgen darauf zu drin
gen, von dieser Zusammenarbeit Abstand zu nehmen, und 
ihre Bemühungen zu ... erstärke n, um Auswandcrungswilligc 
von Südafrika fernzuhaltcn, indem sie bei der Presse und 
an anderen Stellen darauf hinwirken. daß diese sich der Wer
bung für und der Anwerbung von weißen Arbeitskräften 
für Südafrika enthalten. 
(Que lle : Neue Stimme, Nr. 10/1976) 



Internationaler Bund Freier Gewer1csdIatten - Aap1976 

Streikender in 
Dcr Internationale Bund Fre ier Gewe rkschaften (IBFG) 
stell! sich voll und ganz hinter d ie südafrikanischen Arbeiter 
in ihrem Streik und ihrer Protestaktion gegen die ständige 
Gcwaluätigkcit der Polizei, die über I 000 Todesopfer ge
fordert hat , und gegen die Massenvcrtlaftungcn afrikanischer 
Führer und ihrer Anhänger. 
Die afrikan ischen Arbeiter kämpfen fü r ih re grundlegenden 
Menschen- und GewcrkSilhaftsrcc:htc und gegen das Apan
he idsystcm, dessen moralischer und polilischer Bankrott 
im Lichte der jüngsten Entwick lun~ noch handgrei nicher 
geworden ist. Südafrikas Rassister. können sich nicht länger 
hinte r unbedeutenden Konzessionc:n und Schönheitsrepara
turen ve rstecken. Oie GesamlSlruklur diskriminierender 
Gesetze muß sofort abgebaut werden, 

Um Südafrikas Arbeiter in ihrem Kampf zu unterstützen. 
hat der IBFG seine Mitgliedsorganisationen und die inter-
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nationalen Berufssekretariate aufgerufen. ihre Antiapart
heidkampagnen e inschließlich Boykoltmaßnahmen zu ver
stä rken. Ocr Generalsekretär des inte rnat ionalen Bundes. 
0110 Kersten, hat zugleich in einem Telegramm an dCn UN
Gene ralse kretä r, Or. Kurt Waldheim, die Verhängung bin
dender Sanktionen gegen Südafrika ge forden . Nach Auf
fassung des lBFG können die Industrieländer wese ntlich 
zu einer entscheidenen Wandlung der Lage in Südafrika bei
tragen. Der lBFG veransta lte t daher eine internationale 
Ko nferenz, auf de r Mitg liedsorganisationen, sozialistische 
und Arbeiterparte ien aus solchen Ländern sowie internatio
nale Berufssekre taria te kOnkrete und konzc{1ien e Maß
nahmen einschließlich industrie ller Aktionen und Boykotte 
verabschiede n werden. 

(Quelle: IBFG-Mitte ilungen, London, 25. 8. 1976) 

ASK -Solidarität 
Spenden zur materiellen Unterstützung der Befreiungsbewegun. 
gen werden auf das Komo des ASK erbeten : 

Prof. Erieh Wulff. PSchA Frankfurt /M. _ 527055·602 
Kennwort "Südafrika" 
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